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I GRUSSWORT DES BÜRGERMEISTERS

Die Innenstadt von Herzogenrath ist über Jahr-
hunderte gewachsen und hat durch verschiede-
ne	Faktoren	wie	zum	Beispiel	Topografie,	Klima	
und Baumaterialien ein unverwechselbares Ge-
sicht erhalten. Mit ihren vielfältigen, kompakt 
beieinander liegenden Nutzungen und Angebo-
ten ist sie eine Stadt der kurzen Wege mit einem 
hohen Wohn- und Erholungswert. Als lebendi-
ge Stadt mit Tradition und Zukunft ist sie aber 
auch einem permanenten Wandel unterworfen.

Insbesondere in den letzten Jahren war Herzo-
genrath tiefgreifenden strukturellen Verände-
rungen ausgesetzt, die unter anderem brach 
liegende Flächen, zunehmende Gebäudeleer-

stände und eine in die Jahre gekommene Ge-
staltung öffentlicher Räume sowie der Bausub-
stanz in der Innenstadt zur Folge haben. Aus 
diesem Grund entschloss sich die Stadt 2014, 
ein sogenanntes Integriertes Handlungskon-
zept aufzustellen, das als Grundlage für die 
städtebauliche Entwicklung der nächsten 10 bis 
15 Jahre Maßnahmen zur Stärkung und attrakti-
veren Gestaltung der Innenstadt formuliert.

Ein wichtiger Baustein ist dabei die Erarbei-
tung eines Gestaltungshandbuches und einer 
Gestaltungssatzung. Um in dem immer stärker 
werdenden Wettbewerb der Innenstädte zu be-
stehen, müssen wir alle – Eigentümer, Einzel-
händler, Gewerbetreibende, Gastronome, Pla-
ner sowie die Vertreter der Stadt – gemeinsam 
anpacken, um die Gestaltungsqualitäten unse-
rer Stadt weiter zu verbessern und damit den 
Wohn- und Wirtschaftsstandort Herzogenrath 
zu stärken.

Dieses Gestaltungshandbuch soll hierbei eine 
Hilfestellung geben. Es geht dabei nicht darum, 
Veränderungen zu vermeiden oder vorzuschrei-
ben, sondern vielmehr darum, Anreize für Ihre 
eigenen Ideen und Entscheidungshilfen bei der 
Gestaltung des eigenen Gebäudes zu geben 
sowie für einen bewussten und sorgsamen Um-
gang mit dem baulichen Erbe zu sensibilisieren.

Als eine Art Leitfaden gibt das Gestaltungshand-
buch gestalterische Anregungen und Empfeh-
lungen für die Sanierung, den Umbau oder den 
Neubau Ihres Gebäudes oder Ihres Ladenlokals 
sowie für die Gestaltung von öffentlichen und 
privaten	 Freiflächen.	 Darüber	 hinaus	 erklärt	
und bebildert es die bestehenden rechtlichen 
Vorschriften der Gestaltungssatzung „Innen-
stadt Herzogenrath“.

Natürlich stehen Ihnen weiterhin auch die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwal-
tung mit Rat und Tat zur Seite und beraten Sie 
gerne. In diesem Sinne lade ich Sie herzlich ein, 
dieses Angebot zu nutzen und aktiv an der Ge-
staltung unseres Stadtkerns mitzuwirken.

Ihr 

Christoph von den Driesch
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II ANLASS / ZIELSETZUNG / BETRACHTUNGSRAUM

II.1  WARUM EIN GESTALTUNGS-
HANDBUCH?

Das Erscheinungsbild der Herzogenrather In-
nenstadt ist durch unterschiedliche Baustile 
gekennzeichnet, die in ihrer Ursprünglichkeit 
durchaus positiv prägend wirken. Neben früh-
neuzeitlicher	Architektur	um	die	Burg	Rode	fin-
det man Gebäude aus u. a. dem Rokoko, der 
Zwischenkriegszeit oder dem Jugendstil. Aller-
dings	 wird	 deren	 äußere	 Erscheinung	 häufig	
durch Gestaltungsbrüche in Fassadenarchitek-
tur und -gliederung oder durch überdimensio-
nierte Werbeanlagen beeinträchtigt. Zusätzlich 
sind die Erdgeschosszonen im Zuge einer ver-
meintlichen Optimierung für Handelsnutzungen 
stark überformt (z. B. durchgängige Schaufens-
terfronten), so dass jeglicher Zusammenhang 
im Fassadenbild der Obergeschosse (ursprüng-
liches Bild) verlorengegangen ist. Durch diese 
Eingriffe kommt die Qualität der Innenstadt, 
mit ihrer Kleinteiligkeit und Fassaden aus un-
terschiedlichen Epochen kaum mehr zum Tra-
gen. Auch der öffentlich wahrnehmbare Raum, 
die Straßen und Plätze, sind in ihrer derzeitigen 
uneinheitlichen Ausprägung mit unterschiedli-
chen Belägen, Mobiliar und Beleuchtung nicht 
geeignet, zu einer Beruhigung beizutragen.
Es ist das erklärte Ziel der Stadt Herzogenrath, 
das	 Zentrum	 zu	 profilieren	 und	 zukunftsfähig	
aufzustellen. Hierbei ist die Erkenntnis leitend, 

dass neben der Mischung und Qualität der 
verschiedenen Funktionen (Wohnen, Handel, 
Dienstleistung und Kultur) insbesondere einem 
attraktiven Erscheinungsbild und architekto-
nisch qualitätvollem Ambiente eine Schlüssel-
rolle für die Positionierung des Zentrums auch 
im Wettbewerb mit anderen Kommunen zu-
kommt.
Aufbauend auf den vorhandenen (wenn auch 
zum Teil überformten) charakteristischen Ele-
menten der Herzogenrather Innenstadt werden 
in diesem Handbuch Empfehlungen für die bau-
liche Gestaltung des Zentrums ausgesprochen. 
Als Leitgedanken dienen dazu u. a. folgende 
Fragestellungen:
Wie können historische bzw. ursprüngliche 
Qualitäten wieder zur Geltung gebracht wer-
den? Welche Anforderungen sind an einen Neu-
bau zu stellen? Was ist bei einer Fassadensa-
nierung zu beachten? Welche Dachformen sind 
in Herzogenrath ortstypisch? Wie gestalte ich 
die	privaten	Freiflächen?	Was	ist	bei	Werbean-
lagen zu berücksichtigen? Wie kann die Aufent-
haltsqualität im Stadtraum für alle Nutzer ver-
bessert werden?
Das Gestaltungshandbuch soll in leicht ver-
ständlicher Weise Orientierung bieten und 
motivierend wirken. Es ist Grundlage für die 
Beratung von privaten Grundstücks- und Immo-
bilieneigentümern, Bauherren, interessierten 
Gewerbetreibenden und Bürgern, um möglichst 

viele Akteure für das Ziel „attraktive Innen-
stadt“ zu gewinnen.
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Abbildung 1:   Abgrenzung Betrachtungsraum 
Quelle: eigene Darstellung auf  Luftbild (Geobasis 
NRW)

Der Betrachtungsraum umfasst den zentralen 
Innenstadtbereich und einen Teil des im Nor-
den angrenzenden Industrie- und Gewerbege-
bietes. Durch die Bahnlinie wird dieser Raum 
zweigeteilt: westlich liegt der Bereich rund um 
Burg Rode und der im Barockstil errichteten Kir-
che „St. Mariä Himmelfahrt“ – die eigentliche 
historische Altstadt – und östlich der Haupt-

geschäftsbereich rund um die Kleikstraße mit 
dem Ferdinand-Schmetz-Platz.
Diese beiden markanten Teilbereiche werden 
durch die in nördlicher Richtung gewerblich 
bzw. industriell geprägten Areale des ehem. 
Vetrotex-Geländes und dem daran anschlie-
ßenden Bereich der Nadelfabrik Ferd. Schmetz 
ergänzt.
Um die zentralen Funktionsbereiche der Innen-
stadt miteinander zu verknüpfen, soll ein be-
sonderes Augenmerk auf die Aufwertung und 
Gestaltung der historischen Achse Kleikstraße, 
insbesondere der Eisenbahnbrücke mit Umfeld, 
gelegt werden.

• Betrachtungsraum durch Teilräume 
„Altstadt“ und „Hauptgeschäfts- 
bereich“ geprägt
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III STADTBILD – WAS MACHT DEN CHARAKTER DER INNENSTADT AUS?

III.1 HISTORISCHE ENTWICKLUNG

„Altehrwürdiges muss der Nachwelt erhalten 
bleiben!“ lautet es im Vorwort des Bildbandes 
„Zeitsprünge – Herzogenrath, Merkstein, Kohl-
scheid“.1 Die Stadt Herzogenrath, am Fuße der 
auf das Jahr 1104 zurückgehenden Burg Rode 
gelegen, blickt auf eine bewegte Vergangen-
heit zurück. Wesentliche Meilensteine der his-
torischen Entwicklung Herzogenraths mit ihren 
noch heute die Stadt prägenden Strukturen 
und Bauwerken werden in den nachstehenden 
Kapiteln kurz skizziert.

Abbildung 2:   Tranchotkarte Herzogenrath (1801 – 1828 ) 
Quelle: Reproduktion Geobasis NRW, 2016

Burg Rode, in der Stadtmitte von Herzogen-
rath gelegen, wurde erstmals 1104 urkundlich 
erwähnt. Die Burg war Grenzfestung und Zoll-
burg in einem und wird als sog. Höhenburg be-

zeichnet. Die Burg mittelalterlichen Ursprungs 
bildete mit umliegender Festungsanlage die 
„Keimzelle“ der Stadt, was auch noch zu Zei-
ten Tranchots deutlich ablesbar war (vgl. Abb. 
2).	Weitere	Bebauung	findet	man	zu	dieser	Zeit	
etwas südlich gelegen – der sog. Stadtteil Af-
den. Darüber hinaus sticht besonders der im 
heutigen Naherholungsgebiet „Broichbachtal“ 
gelegene Broicher See als markantes Element 
der Stadtstruktur hervor. Damit weist der 
Stadtgrundriss Anfang des 19. Jh. eine straßen-
dorfähnliche Struktur mit geschlossener Be-
bauung entlang der heutigen Kleikstraße auf.

Abbildung 3:   Neuaufnahme (1891-1912) 
Quelle: Reproduktion Geobasis NRW, 2016

Die weitere städtebauliche Verdichtung vollzog 
sich entlang der vorhandenen Bahnlinie vor al-
lem nach Norden sowie nach Süden um Afden – 
wie in der Neuaufnahme aus dem späten 19. Jh. 
bzw. frühen 20. Jh. ablesbar (vgl. Abb. 3). Rund 
um den Bahnhofsbereich erfährt Herzogenrath 
zu dieser Zeit eine immense Ergänzung durch 
die Ansiedlung gewerblich bzw. industriell ge-
nutzter Baustrukturen.
Das Gebiet westlich der Bahnlinie wird heutzu-
tage vornehmlich durch Burg Rode und die in 
den Jahren 1913 – 1914 im Barockstil errichtete 
dreischiffige	Backsteinbasilika	„St.	Mariä	Him-
melfahrt“, die vor allem durch ihre zwei Glocken-
türme, dem Chorhaus und der Kuppel charakte-
risiert wird, geprägt. Östlich bildet der Bereich 
rund um die Hauptgeschäftsstraße (Kleikstra-
ße) einen weiteren Stadtbereich. Inmitten die-
ser beiden Abschnitte entsteht in den 1950er 
– 1970er Jahren der Ferdinand-Schmetz-Platz 
(letztmalig 2006 umgebaut), der bis in die heu-
tige Zeit als Platz den öffentlichen Freiraum in 
der Herzogenrather Innenstadt charakterisiert.
Beide Bereiche zeichnen sich auch heute noch 
durch eine kleinteilige, geschlossene Bebau-
ung aus.

1 Herzogenrath Merkstein – Kohlscheid. Zeitsprünge, Hrsg: Stadt Herzogenrath, Mai 2005
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Abbildung 4:   aktuelles Luftbild Herzogenrath 
Quelle: Geobasis NRW 

Eine Verdichtung der baulichen Strukturen hat 
in den Folgejahren vornehmlich stark in nördli-
cher, südlicher und östlicher Richtung stattge-
funden (vgl. Abb. 4).
Ende des 20. Jh. bzw. des 21. Jh. hat sich die 
bebaute Fläche im Vergleich zur Neuaufnahme 
aus den Jahren 1891 – 1912 (vgl. Abb. 3) ca. ver-
dreifacht. Markant ist die städtebauliche Aus-
dehnung durch Wohnbebauung im südlichen 
Stadtteil Afden bzw. die Entwicklung der nörd-
lich gelegenen Industriebereiche entlang der 

Bahnlinie. Die in Abbildung 4 großzügige Frei-
fläche	im	nördlichen	Bereich	westlich	der	Bahn-
linie fungiert heutzutage als industriell bzw. 
gewerblich geprägte Fläche. Noch immer als 
starke Zäsur deutlich ablesbar, teilt die Bahnli-
nie Herzogenrath in einen westlichen und einen 
östlichen Stadtteil.
Weitere neue verkehrsinfrastrukturelle Eingrif-
fe formen darüber hinaus den heutigen Stadt-
grundriss. Die bereits vorhandenen Kreis- bzw. 
Hauptstraßen werden durch eine übergeord-
nete Straßenführung ergänzt. Als Dominante 
prägen in diesem Zuge die Schütz-von-Rode 
Straße sowie die Damm- bzw. Erkensstraße, die 
als Landesstraße (L232) ausgebaut sind und in 
die Geilenkirchener Straße münden, das gegen-
wärtige Erscheinungsbild maßgeblich.
Aus der historischen Entwicklung haben sich in 
Herzogenrath	spezifische	 respektive	charakte-
ristische Bereiche herauskristallisiert. Diese für 
Herzogenrath prägenden Bereiche entspringen 
zum größten Teil stilistisch unterschiedlichen 
Epochen und bilden durch ihre einzigartigen 
Merkmale das Gesicht der Stadt. Sie werden 
dadurch zum Zeugnis der Stadtgeschichte und 
sollen wieder herausgearbeitet bzw. erlebbar 
gemacht werden.

• Erweiterung der Stadtstrukturen  
ausgehend von der durch Burg Rode 
mit umliegender Festungsanlage gebil-
deten „Keimzelle“

• Ausdehnung als sog. Straßendorf ent-
lang der Kleikstraße

• ab dem späten 19. Jh. städtebauliche  
Ausdehnung fast ausschließlich in 
nord-südlicher Richtung

• die Verlegung der Bahnschienen im 
frühen 20. Jh. führt zur räumlichen 
Zweiteilung

• Zunahme des motorisierten Verkehrs  
führt zu starken Eingriffen in die  
historische Stadtstruktur  
(„Schneise“ der Umgehungstraße)
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Der nachstehende Plan (vgl. Abb. 5) dient dazu, 
die historische Entwicklung Herzogenraths 
greifbar zu machen, die verschiedenen Stilepo-
chen im Gebäudebestand aufzuzeigen und ein 
Gefühl für die Vielschichtigkeit des Stadtgefü-
ges zu vermitteln.

Abbildung 5:  Übersicht Plan: „Stadtbild – Gebäudebestand/ -typologie“  
Quelle: eigene Darstellung, 201612



S T A D T

H E R Z O G E N R A T H

Abbildung 6: Teilbereich Burg Rode  
                        Quelle: eigene Darstellung, 2016 

Abbildung 7: Teilbereich untere Kleikstraße  
                         Quelle: eigene Darstellung, 2016

Die Innenstadt von Herzogenrath zeichnet sich 
überwiegend durch eine kleinteilige Struktur 
besonders im Bereich der Kleikstraße mit ge-
schlossener Bauweise aus. Diese historische 
Parzellenstruktur im Stadtkern und der durch 
differenzierte Baustile geprägte Gebäudebe-
stand formen das heterogene und vielseitige 
Stadtbild in Herzogenrath.

Burg Rode bildet das Wahrzeichen der Stadt. 
Sie ist als historischer Blickfang mit heraus-
ragender Fernwirkung aus der seit jeher als 
Hauptgeschäftsstraße genutzten Kleikstraße 
ein für die Stadt sehr bedeutsames und stadt-
bildprägendes Element. Gemeinsam mit der in 
Teilbereichen erhaltenen Stadtmauer visua-
lisiert Burg Rode den Beginn der Stadtbauge-
schichte in Herzogenrath.

Abbildung 8:  unverkennbarer Charakter in Herzogenrath: Blick auf 
Burg Rode von der unteren Kleikstraße gestern

Abbildung 9:  unverkennbarer Charakter in Herzogenrath: Blick auf 
Burg Rode von der unteren Kleikstraße heute
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Aus Teilräumen der Innenstadt ist Burg Rode 
zusätzlich als Ensemble mit der in nord-östli-
cher Richtung liegenden im Barockstil errichte-
ten Kirche „St. Mariä Himmelfahrt“ zu erfassen. 
Diese beiden Bauwerke prägen vor allem den 

Stadtbereich westlich der Bahnlinie und fungie-
ren als Landmarken.
Ein weiterer Sakralbau an der Schütz-von-Rode-
Straße komplettiert die Bauwerke mit Fernwir-
kung. Die katholische Kirche „St. Gertrud“ (fer-

tiggestellt 1914) imponiert vor allem durch ihren 
nachträglich (1959) errichteten gegenüberliegen-
den 37 Meter hohen Glockenturm, der neben der 
Burg Rode einen weiteren Orientierungsanker und 
optischen Anziehungspunkt der Stadt darstellt.

Abbildung 12:  Orientierung im Stadtgefüge unter anderem durch 
Sakralbau „St. Mariä Himmelfahrt“

Abbildung 13: Sakralbauwerk „St. Gertrud“Abbildung 11:  Gebäudeensemble als Orientierungsanker – Burg 
Rode und „St. Mariä Himmelfahrt“

Abbildung 10:  Beginn der städtebaulichen Entwicklung heutzuta-
ge noch ablesbar – Teilstück der Stadtmauer „Am 
Schürhof“ 
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Als Zeugen der Baugeschichte in Herzogenrath 
vermitteln neben den genannten Sakralbauten 
und dem Wohn- bzw. Wehrbau mittelalterli-
chen Ursprungs einige weitere Bauwerke die 
historische Identität im Stadtbild, die durch 
eine Bandbreite verschiedener Gebäude aus 
differenzierten Epochen charakterisiert wird. 
Diese Vielschichtigkeit bildet die sog. „Herzo-
genrather Mischung“ im Stadtbild deutlich ab.
Die frühneuzeitliche Bebauung (16. – 18. Jh.) 
wird durch das Rokoko bestimmt und bildet sich 
in Herzogenrath durch den sog. Couvenstil bzw. 
„Aachen-Lütticher-Barock“ ab, der vor allem in 
der Dreiländereckregion (Lüttich, Maastricht 
und	Aachen)	 vorzufinden	 ist.	 Beispiele	 für	 die-
sen Baustil, der sich vor allem durch das Bauen 
mit Backstein, eine charakteristische Sprossen-
aufteilung der Fensterformate und einer Ausfüh-
rung der Tür- bzw. Fensterlaibungen in Blaustein 
charakterisieren	lässt,	befinden	sich	ausschließ-
lich in näherer Umgebung der Burg Rode.

An die frühneuzeitliche Bebauung schließt die 
Architektur des 19. Jh. an (Historismus, Jugend-
stil, Zwischenkriegsarchitektur).
Der Historismus ist vereinzelt durch den Be-
stand freistehender Villenbauten, aber auch in 
Teilbereichen zusammenhängender Straßenzü-
ge ablesbar. Typisch für diesen Baustil ist die 
Architektur der mehrgeschossigen Bebauung 
mit mehr oder weniger reich dekorierten Fas-

saden, wie beispielsweise an der Dammstra-
ße. Neben diesen Mietshäusern, die im Rah-
men des raschen Bevölkerungswachstums zur 
Zeit der Industrialisierung entstanden, brachte 

dieser Baustil auch vereinzelt repräsentative 
Villenarchitektur hervor, welche heute an der 
Geilenkirchener Straße bzw. Bicherouxstraße 
ablesbar ist.

Abbildung 14:  das Rokoko bestimmt die frühneuzeitliche Bebauung: 
obere Kleikstraße „Zur Brücke“

Abbildung 15:  obere Kleikstraße: ehemaliges Pfarrhaus „St. Mariä 
Himmelfahrt“

Abbildung 16:  Historismus im frühen 19. Jh.: Dammstraße Abbildung 17:  Villenarchitektur: Geilenkirchener Straße
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Im Jugendstil, der sich zeitlich an der Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert orientiert, kenn-
zeichnen	 flächenhafte	 florale	 Elemente	 (Natu-
relemente) und weitere dekorative Verzierun-
gen in der Fassadengestaltung die Architektur. 
In der Herzogenrather Innenstadt ist dieser Stil, 
wenn auch in einer zurückhaltenden Ausfüh-
rung, sowohl an Wohn- als auch an Geschäfts-
häusern ablesbar.

Zurückhaltend, dennoch in Teilbereichen eben-
falls	 auffindbar,	 erscheint	 die	 Architektur	 der	
Zwischenkriegszeit (ca. 1920 – 1940). Beson-
ders das Lichtspielhaus „Roda-Palast“, das sich 
an	 der	 Kleikstraße	 befindet,	 spiegelt	 diesen	
architektonischen Baustil wider. Die charakte-
ristische Backsteinfassade in Kombination ver-
putzter Fassadenelemente ist am ehemaligen 
Lichtspielhaus heutzutage immer noch ablesbar.

Abbildung 18:  Jugendstil an der Wende vom 19. zum 20. Jh.: 
Bahnhofstraße 

Abbildung 21: Jugendstil in der oberen KleikstraßeAbbildung 19:  Jugendstil in der unteren Kleikstraße Abbildung 22:  „Roda-Palast“ heute mit Einzelhandel im EG

Abbildung 20:  Das Lichtspielhaus „Roda-Palast“ repräsentiert die 
Zwischenkriegsarchitektur
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Ergänzt wird der Gebäudealtbestand durch die 
Bebauung nach 1945, die sich besonders im 
Wohnungsbau zwischen den 1950er – 1970er 
Jahren und ab den 1980er Jahren widerspiegelt.
Durch die Forderung ausreichenden Wohn-
raums nach Ende des Zweiten Weltkrieges und 
dem dadurch unabdingbaren raschen Wieder-
aufbau wird die Stadtgestalt heutzutage maß-
geblich durch die Vielzahl der Gebäude aus 
den 1950er – 1970er Jahren geprägt. Charak-
teristisch für den Baustil sind die horizontale 
Ausrichtung der Fassadengliederung und die 
vornehmlich minderwertige beziehungsweise 
kostengünstige Ausführung der Baukonstruk-
tion. Durch die steigende Nachfrage an Wohn-
raum zu dieser Zeit entstand ein Wohnungsbau, 
der nicht auf Nachhaltigkeit ausgelegt war, was 
sich nicht zuletzt in einer nach heutigen An-
sprüchen unattraktiven und wenig ansprechen-
den äußeren Gebäudegestalt äußert.

Eine positive Wirkung als Solitär entfaltet das 
aus dieser Zeit stammende Bockreiter-Zent-
rum. Die horizontale Fassadengliederung unter 
Einsatz großformatiger Fensterfronten bewirkt 
eine transluzente Architektur mit eigenständi-
gem Charakter. Störend wirken die funktionslo-
sen Rundbögen, die die horizontale Fassaden-
ausrichtung vertikal durchbrechen und dadurch 
die eindeutige Architektursprache maßgeblich 
mindern.

Abbildung 23: Wohnungsbau aus den 1950er – 1970er Jahren:   
 Dammstraße

Abbildung 24: Wohnungsbau aus den 1950er - 1970er Jahren:     
 Albert-Steiner-Straße

Abbildung 25:  Alleinstellungsmerkmal: Bockreiter-Zentrum am 
Ferdinand-Schmetz-Platz – früher

Abbildung 26:  Alleinstellungsmerkmal: Bockreiter-Zentrum am 
Ferdinand-Schmetz-Platz – heute
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Ab den 1980er Jahren entstand ein neuer Bauty-
pus, der sich klar von der Bebauung der 1950er 
– 1970er Jahre abgrenzt. Eine nachhaltige Bau-
weise bestimmt den Gebäudebestand dieser 
Zeit, bringt in Herzogenrath vermehrt Solitär-
bauten hervor und trägt in Teilbereichen zu ei-
ner optischen Aufwertung des Stadtbildes bei.

Beispiele für großmaßstäbliche, funktionale 
Gebäude im Innenstadtgefüge sind das Waren-
haus	 Kaufland	 (1980er	 Jahre)	 und	 die	 Firmen-
gebäude Schmetz (Anfang des 19. Jh.). Beide 
Komplexe setzen sich klar zur umgebenden 
Bebauung ab. Allein durch Dimension und Mas-
sivität	 erscheint	 das	 Kauflandgebäude	 an	 der	
Bahnhofs- bzw. Bicherouxstraße im vorherr-
schenden kleinteiligen Gebäudebestand un-
maßstäblich und abweisend.
Im Gegensatz dazu gelingt es dem Firmenge-
bäude Schmetz an der Bicherouxstraße durch 
eine (Fenster-)gliederung der Fassade und eine 
klare Formensprache im Umgebungszusam-
menhang verträglich zu wirken.

 

Abbildung 27:  neuer Zeitgeist ab 1980: Dammstraße Abbildung 28: neuer Zeitgeist ab 1980: Schütz-von-Rode-Straße

Abbildung	29:	 	unmaßstäbliche	Bebauung	„Kaufland“	an	der	Bahn-
hofsstraße

Abbildung	30:	 „Kaufland“	von	der	Bicherouxstraße	aus	betrachtet
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Abbildung 31: Firmengebäude Schmetz mit klarer Fassadengliederung

• vor allem Burg Rode entfaltet einen  
unverkennbaren Charakter in Herzo-
genrath

• Fernwirkung und Orientierung durch 
Burg Rode, „St. Mariä Himmelfahrt“ 
und Glockenturm der kath. Kirche „St. 
Gertrud“

• Qualität und Unverwechselbarkeit  
durch differenzierte Baustile in der  
Innenstadt; heterogene Stadtstruktur  
(Herzogenrather Mischung)

• durch Überformung sind ursprüngliche  
und historisch wertvolle Fassaden  
teilweise nicht mehr ablesbar
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III.3  HERLEITUNG DER  
GESTALTUNGSPRINZIPIEN

Durch die gesamträumliche Betrachtung wird 
besonders der für die Innenstadt Herzogenrath 
prägende heterogene Charakter deutlich, der 
nicht zuletzt durch unterschiedliche Bauweisen, 
aber besonders durch die Vielzahl unterschied-
licher Baustile hervorgerufen wird. Aufgrund der 
Vielfalt, Baustile und Materialien kann ein stra-
ßenbezogenes einheitliches Gestaltungsleitbild 
nicht Ziel von Fassadensanierungen sein. Viel-
mehr sollen die bauzeitbedingten Eigenarten 
wieder hergestellt werden, so dass nach und 
nach ein ansprechendes Ganzes entsteht.
Darauf aufbauend gilt es also im Rahmen des 
Gestaltungshandbuches Leitlinien zu formulie-
ren, die „Einheit in der Vielfalt“ ermöglichen und 
damit der „Herzogenrather Mischung“ zur ihrer 
besonderen Qualität verhelfen. Damit die bauli-
che Vielfalt nicht als Störfaktor wahrgenommen 
wird, ist es erklärtes Ziel, die im Bestand iden-
titätsstiftenden Bereiche bzw. Bauwerke zu si-
chern und Neubebauungen in die bestehenden 
Strukturen verträglich einzufügen.
Damit dies gelingen kann, sind verschiedene Pa-
rameter zu berücksichtigen, die für die bebauten 
Bereiche einer attraktiven und einladenden Innen-
stadt ausschlaggebend sind. Für diese werden in 
den	nachfolgenden	Kapiteln	spezifische	Empfeh-
lungen und Gestaltungsgrundsätze formuliert.

• Erhalt des historischen Erscheinungs-
bildes des Gebäudes

• je nach Erhaltungszustand des  
Gebäudes Ergänzung durch zeitgemäße 
Formensprache und Gestaltungsele-
mente

• Entwicklung eines homogenen Ensem-
bles

III
 S

TA
D

TB
IL

D

20



S T A D T

H E R Z O G E N R A T H

EINFÜGUNG 
UND GESTALTUNG 
VON GEBÄUDEN

4.
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IV EINFÜGUNG UND GESTALTUNG VON GEBÄUDEN

Das charakteristische Erscheinungsbild einer Stadt 
und ein damit verbundenes attraktives Stadtbild 
hängt erheblich von der Ausprägung der Gebäude 
und baulichen Anlagen, aber auch von der Zuord-
nung und Stellung der Gebäude untereinander 
sowie von der durch Gebäude gebildeten Raum-
folgen	 und	 Baufluchten	 ab.	 Die	 Grundparameter	
Stellung, Maßstäblichkeit, Proportion und Erschei-
nungsbild regeln eine harmonische Einfügung der 
Gebäude in das vorhandene Umfeld und führen zu 
einem attraktiven und einladenden Charakter.
Das Äußere eines Gebäudes ist vielfach geprägt 
vom persönlichen Geschmack des Bauherren 
bzw. Eigentümers und spiegelt dessen persönli-
che Handschrift im öffentlichen Raum wieder. Da-
her konzentrieren sich die nachfolgenden Kapitel 
darauf, einige Positiv- und Negativbeispiele von 
Gebäudenutzungen, -gestaltungen bzw. -sanie-
rungen im direkten Vergleich nebeneinander zu 
stellen, um somit Anreize zu schaffen, die Gebäu-
de attraktiv und wertsteigernd zu gestalten und 
die vorhandenen, teilweise verborgenen Qualitä-
ten herauszuarbeiten und durch neue Akzente zu 
ergänzen.

• das Zusammenspiel der Gebäude ist 
maßgeblich für die Stadtqualität und ein 
attraktives Stadtbild

Abbildung 32: Blick auf die Hauptgeschäftstraße; Im Hintergrund  
 Burg Rode
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Abbildung 34:  gleichmäßige, traufständige geschlossene Gebäude-
stellung: obere Kleikstraße (historische Ansicht)

Abbildung 35:  gleichmäßige, traufständige geschlossene Gebäude-
stellung: Albert-Steiner-Straße
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ZUSAMMENHANG

Die Wirkung eines Gebäudes wird maßgeb-
lich durch die Form, Stellung und Neigung des 
Daches zur Straße bestimmt. In Herzogenrath 
finden	sich	 fast	 ausschließlich	 zur	Straße	aus-
gerichtete traufständige Gebäude, die das Stra-
ßenbild und damit den Straßenverlauf optisch 
fassen. Zusätzlich trägt auch die Fassadenarchi-
tektur beziehungsweise Fassadenausrichtung 
zum Gesamteindruck eines Straßenzuges bei.

Abbildung	33:	Begrifflichkeiten	Gebäude

First-, Trauf- und in begrenztem Umfang So-
ckelhöhen der Gebäude sollten sich an die den 
jeweiligen Straßenzug prägenden Höhen an-
passen, wobei in Herzogenrath auch kleinere 
Versprünge z. B. der Traufen typisch sind.

Darüber hinaus trägt besonders auch eine maß-
stäbliche Baukubatur (optisch zwei bis drei ge-
schossiges Fassadenbild – drittes Vollgeschoss 
vorzugsweise in Dachaufbau z. B. Mansarddach 
integriert) zu einem gleichmäßigen und somit 
wohltuenden Straßeneindruck bei. Eine ange-
messene Gewichtung bzw. das Verhältnis von 
Fassaden-	 und	 Dachflächen	 sollten	 ebenfalls	
proportional stimmig sein. Dabei sollte auf ein 
eher kleinteilig parzelliertes Erscheinungsbild 
geachtet werden, so dass nicht der Eindruck ei-
ner Bauriegelwirkung entsteht.
Zusätzlich ist auf eine vertikale Grundausrich-
tung der Fassadenarchitektur zu achten, um 
das kleinteilig parzellierte Erscheinungsbild zu 
stärken. Negative Wirkung würden beispiels-
weise horizontale Gliederungselemente, u. a. 
Fensterbänder (wenn nicht bauepochenbe-
dingt), hervorrufen.

Wichtige Bausteine für ein gewisses Maß an 
Harmonie im baulichen Zusammenhang ist die 
Wahl und Verwendung von einheitlichem und 
abgestimmtem Fassadenmaterial und Farban-
strichen.

✓

✓
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Abbildung 36:  gleichmäßige First- und Traufhöhen tragen zu einem  
harmonisch gegliederten Gesamteindruck bei: 
untere Kleikstraße

Abbildung 38:  kleinteilig parzellierte Gebäudestrukturen wirken 
altstadtkonform: Dammstraße

Abbildung 37:  extreme Höhenunterschiede bewirken ein unruhiges 
Erscheinungsbild

Abbildung 39:  Bauriegelwirkung durch vertikal ungegliederte 
Gebäudekubatur über mehrere Parzellengrenzen

✘

✘✓

• Baumasse, Proportion, Material und  
Farbgebung so wählen, dass die Bebau-
ung sich in die Umgebung einfügt

• bei Neubauten: Gliederung der Fassade 
entsprechend der durchschnittlichen  
Gebäudebreiten im Stadtkern

• Angleichung der Traufhöhe und  
Dachneigung an die Nachbarbebauung, 
keine großen Dachüberstände

• Verzicht auf nicht ortstypische Dachfor-
men

• Festsetzungen der  
Bebauungspläne beachten

IV
 E

IN
FÜ

G
U

N
G

 U
N

D
 G

ES
TA

LT
U

N
G

 V
O

N
 G

EB
ÄU

D
EN ✓ Den Zielen, durch das Zusammenspiel der his-

torischen Gebäude mit den neuzeitlichen Bau-
körpern ein harmonisches Stadtbild zu gestal-
ten und langfristig den Altstadtkern rund um 
Burg Rode als auch den Hauptgeschäftsbereich 
(rund um die Kleikstraße) zu sichern, nimmt 
sich die Bauleitplanung an. In diesem Rahmen 
ist auch auf die Festsetzungen in Bebauungs-
plänen zu achten (vgl. VII.1).
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IV.2 DÄCHER UND DACHAUFBAUTEN

Gerade auch Dächer sind ein wesentliches und 
prägendes Gestaltelement der Bebauung. Da-
her ist der Gestaltung der Dächer in Bezug auf 
Dachform, -überstände, -aufbauten und Materi-
al besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Die 
Stadt Herzogenrath verfügt im Stadtkern über 
eine vielschichtige Dachlandschaft, die sich aus 
mehreren Dachformen zusammensetzt. Typisch 
und vorwiegend sind dabei in Herzogenrath das 
Satteldach und das Mansarddach. Vereinzelt 
gibt es auch Walmdächer im Stadtgefüge.
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Abbildung 40: einheitliche Dachlandschaft in der Innenstadt - hier  
 mit Blick auf die Burg 

Abbildung 42: Mansarddach: Eygelshovener Straße

Abbildung 41: Satteldach: Erkensstraße

Abbildung 43:  unterschiedliche Dachformen /-ausrichtungen  
bewirken unruhigen Gesamteindruck

✓

✓

✘
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Die überwiegend traufständigen Dächer mit 
geringem bis mittlerem Überstand in Kombina-
tion mit teils sehr markanten Dachaufbauten 
(Zwerchhäuser mit Spitz- oder Schweifgiebel) 
vor allem bei historischen Gebäuden prägen 
das Stadtbild zusätzlich in besonderer Weise. 
Auf (nicht ortstypische) Dachformen wie z. B. 
(Pultdach, Sheddach, Zeltdach) sollte daher im 
Stadtkern verzichtet werden.

Das Satteldach ist die Grundform der meisten 
Dachkubaturen. Von dieser Form leiten sich 
sowohl das Mansard- als auch das Walmdach 
ab. Besitzt das Satteldach sowohl auf Trauf-
seite, als auch auf der Giebelseite eine geneig-
te	 Dachfläche	 spricht	 man	 vom	 sogenannten	
Walmdach. Das prägnante Man sarddach be-
sticht durch eine steile Neigung im unteren und 
flacher	Neigung	im	oberen	Teil	des	Daches	(vgl.	
Abb. 42). In zusammenhängenden Straßen-
zügen ist ebenfalls ein Blick auf die Nachbar-
bebauung sinnvoll. Angepasste Auswahl der 
Dachform mit gleichzeitiger Berücksichtigung 
der Dachausrichtung bewirkt einen ruhigen Ge-
samteindruck und trägt zu einem attraktiven 
Erscheinungsbild bei.

Darüber hinaus ist ebenfalls ein besonderes 
Augenmerk auf die Wahl der Dacheindeckung 
zu legen. Dachmaterialien sollten sich an dem 
Bestand orientieren. Als Deckungsmaterial sind 

Abbildung 44:  Schieferdeckung am Gebäudealtbestand;  
hier: Eygelshovener Straße

Abbildung 46:  glasierte Dacheindeckung als Störfaktor im Straßen-
bild

Abbildung 47:  glasierte Dacheindeckung als Störfaktor im Straßen-
bild

Abbildung 45:  unglasierte Dacheindeckung;  
hier: Schütz-von-Rode-Straße
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Abbildung 49: Zwerchhaus: Afdener Straße

Abbildung 51: Dachgaube: ErkensmühleAbbildung 48: schematische Skizze: Zwerchhaus; Dachgaube

Ziegel im Farbspektrum von orange-rot bzw. 
braun-grau oder eine Schiefereindeckung im 
Gebäudealtbestand ortstypisch und daher zu 
verwenden. Grellfarbige oder glasierte Materia-
lien sind aufgrund ihrer dominanten Außenwir-
kung zu vermeiden, mit Ausnahme von Solar- / 
Photovoltaikanlagen auf Dächern, siehe hierzu 
auch S.28f.

Eine weit verbreitete gestalterische Komponen-
te des Daches sind die sog. Dachaufbauten. Die 
Entstehung von Dachaufbauten geht mit dem 
Bedürfnis nach einer intensiven Nutzung des 
Dachgeschosses einher. Die vorherrschend ge-
schlossene,	flächige	Dachlandschaft	wurde	 im	
Verlauf der letzten Jahre intensiver zergliedert, 
so dass in Herzogenrath vor allem Dachaufbau-
ten in Form von Zwerchhäusern und Dachgau-
ben auftreten.
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Abbildung 50:  maßstäbliche Dachgauben mit Fassadenbezug: 
obere Kleikstraße

✓

Abbildung 52: unmaßstäbliche Dachgaube ohne Fassadenbezug

✘✓
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Um eine gestalterische Einheit zwischen Dach 
und Dachaufbauten zu gewährleisten, sind vor 
allem Größe, Form, Anzahl, Abstände, Beach-
tung der Achsen und Zwischenachsen von ho-
her Relevanz.
 
Dachaufbauten von Neubauten oder nachträg-
liche Eingriffe in bestehende Dächer sind mit 
besonderer Rücksicht auf die Umgebungsbe-
bauung zu planen. Der Bezug der Dachaufbau-
ten zur Fassadengliederung sollte aufgenom-
men werden, alle Dachaufbauten sollten auf 
eine gemeinsame horizontale Linie ausgerich-
tet werden. Im Allgemeinen ist auf einen klein-
teiligen Umgang mit Dachgauben zu achten. 
Grundsätzlich müssen sich Dachgauben der ge-
samten	Dachfläche	unterordnen.

Es sollte sowohl auf einen Mindestabstand zum 
Ortgang (vgl. Abb. 55; Maß A) als auch zum First 
(vgl. Abb. 55; Maß B) eingehalten werden. Zu-
sätzlich ist auf eine Anordnung der Dachgauben 
auf gleicher Höhe zu achten (vgl. Abb. 55; C). 
Allgemein sollte die Summe aller Gaubenbrei-
ten	die	Hälfte	der	Trauflänge	des	Gebäudes	kei-
nesfalls übersteigen (vgl. Abb. 55; Summe D:
1	/	2	Trauflänge).

Abbildung 53:  maßstäbliche Dachgauben mit Fassadenbezug: 
Schütz-von-Rode-Straße

Abbildung 54:  auch moderne Gauben fügen sich unter Berücksichti-
gung bestimmter Kriterien in die Dachlandschaft ein
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28 Abbildung 55:  Anordnung der Dachaufbauten unter Berücksichtigung der Fassadengliederung und Einhaltung der Mindestabstände und 
Größenvorgaben
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ka darf die Oberkante nicht unverhältnismäßig 
durch die Anlage überschritten werden. Um das 
Gesamtbild nicht zu stören sollten technischen 
Anschlüsse verdeckt geführt werden.

Verbindliche Regelungen und Abstände zum 
Thema  Anordnung der Solaranlagen sind in der 
Gestaltungssatzung Herzogenrath-Mitte fest-
gelegt. 

• ortstypische Dachformen verwenden

• Dacheindeckung in ortsüblichen  
Materialien und Farben

• Abstimmung der Traufhöhe und der 
Dachneigung mit der umliegenden 
Bebauung

• Dachüberstände angleichen

• untergeordnete und sparsame Verwen-
dung von Dachaufbauten

• Abstimmung auf Fassadengliederung,  
Material und Farbe der Hauptfassade
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Abbildung 56: Grundordnung der Solaranlagen bei geneigten Dächern

Abtreppungen oder Versprünge wirken störend 
und sind zu vermeiden, sie sollten nur in Aus-
nahmefällen (z. B. bei abgeschrägten Dach-
formen oder aufgrund der notwendigen 
Berücksichtigung technischer Anlagen) zur An-
wendung kommen. 

Sollte es aufgrund dieser Ausnahmefälle zu 
Versprüngen kommen ist darauf zu achten, 
dass ein halber Versatz eingehalten wird.

Auch für Flachdächer sind Vorgaben wichtig, 
um die einheitliche Dachlandschaft zu erhalten.  
Bei Flachdächern ohne Attika ist ein Mindest-
abstand zur vorderen straßenseitigen Gebäu-
dekante einzuhalten, bei Flachdächern mit Atti-

Auch bei der Anordnung von Solaranlagen ist 
eine gewisse Grundordnung zu beachten, so-
wohl in Bezug auf einen einzuhaltenden Min-
destabstand zu den wahrnehmbaren Dachrän-
dern als auch in Bezug auf die Anordnung der 
Elemente	auf	der	Dachfläche.	

Auf geneigten Dächern ist ein Mindestabstand 
zu allen Dachrändern und anderen Dach-
aufbauten,	-fenstern	und	-flächen	einzuhalten
(vgl. Abb. 56). Um ein harmonisches Gesamtbild 
zu erhalten sind die Anlagen zudem symmet-
risch und in einer Flucht parallel zur Traufkante 
in gleicher Dachneigung wie das darunterlie-
gende Dach anzuordnen.



IV.3  FASSADEN UND FASSADEN-
GLIEDERUNG

Die Summe der Fassaden prägt das Erschei-
nungsbild des Stadtkerns und den Eindruck auf 
Besucher entscheidend. Dabei bilden Dachauf-
bauten und Fassadengliederung eine unlösba-
re Einheit.
Alle Gliederungselemente einer Fassade (z. B. 
Türen, Fenster, Pfeiler, Erker) sollten so ausge-
bildet werden, dass eine optische Einheit zwi-
schen dem Erdgeschoss und den Obergeschos-
sen erreicht wird. Allgemein sollen sich diese 
Elemente maßstäblich in die Gesamtfassade 
einfügen und als Gestaltungselement die Fas-
sade beleben. In Herzogenrath bestehen ver-
einzelt stadtbildprägende Erker am Gebäude-
altbestand. Bei Neubauten oder Sanierungen 
sollte daher auf eine adäquate Verwendung 
dieser Gliederungselemente geachtet werden. 
Eine untergeordnete, proportionale (max. die 
Hälfte der Gebäudebreite) und dem Charakter 
des Gebäudes entsprechende Verwendung von 
Erkern trägt zu einer harmonischen Fassaden-
gestaltung bei.

Abbildung 57:  Erker am Gebäudealtbestand: Dammstraße Abbildung 58: Erker am Gebäudealtbestand: untere Kleikstraße
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Darüber hinaus beeinträchtigt auch die Gestal-
tung von Erdgeschoss und Obergeschoss das 
Erscheinungsbild der Fassade. Eine isolierte 
oder nur geschäftsbezogene Gestaltung der 
Erdgeschosszonen ohne Rücksicht auf die Ge-
staltung der Obergeschossfassaden führt zu 
optischen Brüchen.

Die	häufig	unter	ausschließlich	kommerziellen	
Aspekten gestalteten Ladenarchitekturen be-
wirken oft, dass die Gebäude ihren originären 
Erdgeschosssockel verlieren und optisch „in 
der Luft hängen“ (Horizontalzäsur). Dies er-
zeugt starke gestalterische Einbrüche in den 
Fassaden, bewirkt einen Verlust an Identität 
und Authentizität der Architektur und erzeugt 
daher eher Langeweile als einen attraktiven 
Stadtraum. Entsprechend der typischen histori-
schen Bauweise bis in die frühe Nachkriegszeit 
ist es wünschenswert, die vertikale Gliederung 
in der Fassade zu betonen. Dies ergibt sich aus 
einer in der Regel stehenden Fassadenpropor-
tion (d.h. Maß der Gebäudebreite kleiner als 
das der Gebäudehöhe), die in der Gliederung 
der Fassade aufgegriffen werden sollte und 
zugleich die gewünschte Kleinteiligkeit unter-
stützt.

Die Gliederung der Erdgeschosszone muss auf 
die Gestaltung der darüber liegenden Geschos-
se eingehen. Fassadenelemente und -teilun-
gen der oberen Geschosse können z. B. bei der 
Gestaltung der Schaufensterzone einbezogen 
werden oder Fassadenpfeiler zur Gliederung 
genutzt werden. Insgesamt ist der vertikalen 
Fassadengliederung der Vorzug zu geben; op-
tisch wohltuend sind hierbei hoch stehende 
Fensterteilungen. Abbildung 61: isolierte Erdgeschossgestaltung, OG „schwebt“
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Abbildung 60:  Erdgeschoss und Obergeschoss bilden eine Einheit: 
obere Kleikstraße

Abbildung 59:  gelungene Gestaltung der Erdgeschosszone unter  
          Berücksichtigung der Obergeschosse im Kontrast  
          zur isolierten Erdgeschossgestaltung
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Bei der Instandsetzung von historisch bedeuten-
den Fassaden wie beispielsweise Baudenkmä-
ler ist das ursprüngliche Erscheinungsbild der 
Fassade zu bewahren. D. h. die Fassadengliede-
rung, mögliche Vorbauten z. B. Erker, Gesimse,    

Sockel u. ä. sind erhaltens- und schützenswert. 
Allgemein ist darauf zu achten, dass auch bei 
nachträglicher Wärmedämmung der Fassade, 
das ursprüngliche Erscheinungsbild der Fassa-
de gewahrt wird und ablesbar bleibt.

Abbildung 62: vergleichbare Ursprungsfassade Abbildung 63: durch Wärmedämmung entstellte Fassade
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Sichtbare, technisch notwendige Einrichtungen 
wie z. B. Kühlaggregate, Lüftungsrohre, Klima-
anlagen sollten nur auf der vom öffentlichen 
Straßenraum abgewandten Gebäudeseiten an-
gebracht werden. Insbesondere die Häufung von 
Satellitenanlagen sollte vermieden werden.

Abbildung 64:  Die Häufung von Satellitenanlagen kann das  
Erscheinungsbild	negativ	beeinflussen

• Einheit von Dachaufbauten und Fassa-
denaufbau

• zurückhaltender und proportionaler 
Einsatz von Vorbauten

• möglichst vertikale Gliederung der 
Fassade

• optische Einheit zwischen Erdgeschoss 
und Obergeschossen

• historische und stadtbildprägende Fas-
saden erhalten

• behutsamer Umgang mit Wärmedäm-
mung
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Abbildung 66:  Ausführung der Fensterlaibung in Blausteinoptik bei 
einem Neubau
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Abbildung 68:  einheitliche und in den Obergeschossen stehende 
Fensterformate bewirken harmonisches Erschei-
nungsbild: Schütz-von-Rode-Straße

fenster sollten als eigenständige Wandöffnungen 
mit tragenden Wandelementen und Pfeilern von-
einander abgesetzt werden, es sei denn sie bil-
den eine Einheit mit einer Schaufensteröffnung.
Fensteröffnungen und Türen sollten in einem 
harmonischen Verhältnis zur Größe und Gestalt 
des Gebäudes angeordnet werden. Ein harmo-
nisches Gesamterscheinungsbild wird unter-
stützt, in dem nur wenig unterschiedliche Fens-
terformate benutzt werden und insbesondere 
in den Obergeschossen der Anteil der Wand-
fläche	gegenüber	dem	Fensteranteil	überwiegt.	

IV.4  HAUSTÜREN, FENSTER UND 
SCHAUFENSTER

Fenster und Türen bestimmen die Wirkung des 
gesamten Gebäudes und sind als eigenständi-
ge Gestaltungskomponenten wesentliche Glie-
derungselemente der Fassade.
Große	Schaufensterflächen	erzeugen	meist	eine	
zu sehr waagerecht orientierte Fassadenglie-
derung. Die Erdgeschosszone wirkt hierdurch 
von den Obergeschossen getrennt, denen so 
das optische Fundament entzogen wird. Um die 
gestalterische Einheit der Gesamtfassade zu er-
halten, sollten Schaufenster bestimmte Maße 
nicht überschreiten.
Erdgeschossöffnungen (Ladeneingang und 
Schaufenster) sollten auf die Fassadengliederung 
abgestimmt werden. Ladeneingänge und Schau-

Abbildung 67:  einheitliche und in den Obergeschossen stehende 
Fensterformate bewirken harmonisches Erschei-
nungsbild; hier: Obere Kleikstraße

Abbildung 65:  Schaufenster berücksichtigen bestehende Fassa-
dengliederung

✓

✓ ✓
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ständiges Gestaltungselement in der Fassade 
ablesbar sein. Türen haben sich der allgemei-
nen Fassadengliederung anzupassen. Beste-
hende ortstypische und historisch wertvolle 
Türen sind zu erhalten oder denkmalgerecht zu 
ersetzen. Eine mögliche Verwendung moderner 
Türen in Kombination mit stadtbildprägendem 
Gebäudealtbestand ist ebenfalls denkbar.

• Gliederung von Schaufenstern  
und Ladeneingängen

• ausgewogenes Verhältnis von  
Wand-	und	Fensterflächen

• stehende Fensterformate  
und -teilungen bevorzugen

• Eingangsöffnungen an die  
Fassadengliederung anpassen

• Türen als eigenständiges  
Gestaltungselement
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Abbildung 69: historische und ortsübliche Hauseingänge Abbildung 70: historische und ortsübliche Hauseingänge

✓ ✓

Die Fenster in den Obergeschossen sollten als 
stehende Formate ausgeführt werden.
Die für Herzogenrath am Gebäudealtbestand 
noch vorhandene und typische Ausführung der 
Fenster- bzw. Türlaibung in Blaustein (vgl. III.2), 
kann bei Neubauvorhaben neu interpretiert 
Verwendung	finden.
Eingangsöffnungen sollten ebenfalls als eigen-
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IV.5  MATERIALIEN UND  
FARBGESTALTUNG

Die Gebäudefassaden in der Innenstadt von 
Herzogenrath sind durch eine Vielfalt diffe-
renzierter Materialien und Farbtöne geprägt: 
Klinker fassaden wechseln mit weißen, grauen, 
braunen und farbigen Putzfassaden. Vielfach 
sind die Erdgeschosse in weiteren, andersfar-
bigen	Materialien	abgesetzt.	Häufig	findet	man	
auch Kombinationen beziehungsweise einen 

Mix unterschiedlicher Materialien an einem Ge-
bäude. Das äußere Erscheinungsbild der Fassa-
den einer gewachsenen Stadt ist vielfältig und 
eine allgemein gültige Gestaltungsregel aus 
dem Bestand schwer bis nahezu kaum ableit-
bar. Dennoch besteht der dringliche Bedarf zur 
Fixierung eines Gestaltungsrahmens:
Eine disziplinierte Farb- und Materialgestaltung 
bei gleichzeitig unterschiedlicher Fassadenar-
chitektur und zurückhaltenden Farbkontras-
ten erreicht eine positive Wirkung für das Ge-

samtensemble des Stadtkerns, ohne monoton 
zu	wirken.	Für	die	Hauptwandflächen	sind	Weiß-
töne und lichte Farben zu bevorzugen, eine grel-
le	 Farbgebung	und	glänzende	Oberflächen	sind	
auszuschließen. Für untergeordnete Fassaden-
elemente wie Pfeiler, Erker, Treppen und sonsti-
ge Schmuck- oder Gliederungselemente können 
auch andere Farben oder Materialien verwendet 
werden. Wichtig ist, dass diese anders gestalte-
ten Elemente sich deutlich gegenüber der Gestal-
tung der Hauptfassade unterordnen.

Abbildung 71:  dezente Farbgestaltung in lichten grau-, beige- bzw. 
Erdtönen: Bicherouxstraße

Abbildung 72:  zurückhaltende Farbgestaltung hebt den wertigen 
Gesamteindruck hervor: obere Kleikstraße

Abbildung 73:   Backsteinensemble an der Bicherouxstraße: ein-
heitliche Materialwahl bewirkt attraktives Gesam-
terscheinungsbild
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Die Fassaden eines Gebäudes sollten jeweils 
in Material und Farbe zueinander passend für 
Obergeschosse und Erdgeschosszone ausge-
führt werden, so dass Obergeschosse und ge-
werblich genutzte Erdgeschosse eine gestal-
terische Einheit bleiben bzw. zu einer solchen 
werden.
 

Abbildung 78:  einheitliche und dezente Farb- und Materialgebung

Abbildung 75: grelle Farbgebung vermeiden

Abbildung 74: grelle Farbgebung bei Putzfassaden vermeiden

Abbildung 77:  unpassende und ortsuntypische  
Materialverwendung vermeiden

Bei der Umgestaltung der Fassade lohnt sich 
auch ein Blick auf die angrenzende Bebauung 
und Fassadengestaltung. Denn ein Neben-
einander von abgestimmten Farb- und Material-
konzepten schafft einen harmonischen Gesamt-
eindruck. Dabei bilden dann unterschiedliche, 
aber dennoch aufeinander abgestimmte Mate-
rialien und Farben die Vielfalt der gewachsenen 
Stadt. Im Allgemeinen sollte auf eine gute Fach-
beratung und ausreichende Probeanstriche 
Wert gelegt werden.

• Farbgebung und Material im EG  
und OG sollten harmonieren

• dezente, zurückhaltende Farbigkeit  
der	Hauptwandflächen;	Verzicht	auf	
grelle, und glänzende Farben und Ober-
flächen

• farbliche Absetzung von Gliederungs-  
und Gestaltelementen bei historischen 
Fassaden erwünscht

• Materialvorschlag Putz / Klinker  
in rotbraun
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Abbildung 76: abgestimmtes Farbkonzept in allen Geschossen
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IV.6 FASSADENBELEUCHTUNG

Grundsätzlich sollten nur Gebäude von hoher 
Fassadenqualität und besonderer städtebauli-
cher Raumwirkung oder historisch bedeutsame 
Gebäude (vgl. II.2) durch Beleuchtung hervor-
gehoben werden. Dies bezweckt, dass nur die 
für das Stadtbild bedeutendsten Gebäude in 
den Abendstunden das Gesicht der Stadt prä-
gen und verhindert ein Verwischen der bauli-
chen Besonderheiten und eine Überfrachtung.

Die lichttechnische Inszenierung von Fassaden 
ist zurückhaltend einzusetzen. Sie soll vor al-
lem die architektonische Gliederung der Fassa-
de betonen und typische oder besondere Fas-
sadenelemente und Strukturen nachzeichnen. 
In keinem Fall soll sie konkurrierend zur Fassa-
denarchitektur eingesetzt werden, sondern die-
se unterstreichen.

Die Leuchten und deren Abschirmung sind so 
anzuordnen, dass Streulicht und eine Blendung 
für Passanten und Anwohner vermieden wird. 
Als Lichtfarbe kommen im Regelfall warmweiße 
Töne (bis 3000 K) in Frage, der Einsatz von far-
bigem Licht ist zu vermeiden bzw. sollte höchs-
tens technischen Sonderbauten vorbehalten 
bleiben (z.B. Bahnbrücken, Fernsehtürme).

Abbildung 79:  Beispiel Beleuchtungskonzept Herzogenrath-Mitte: 
untere Kleikstraße 36

• architektonische Gliederungselemente 
hervorheben

• Beleuchtung dezent einsetzen

• keine Verwendung von farbigem Licht
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IV.7 VORDÄCHER, MARKISEN UND 
VERDUNKLUNGSANLAGEN

Abbildung 80:  Anordnung von Markisen und Vordächern in  
Anlehnung an die Fassadengestaltung im Kontrast 
zur isolierten Anbringung

Aus funktionalen Gründen (Beschatten der 
Schaufenster und Warenpräsentationen bzw. 
Regenschutz für Waren und Passanten) sind 
Markisen teilweise erforderlich. Damit sie aber 
das Fassadenbild durch „Verselbständigung“ 
der	 Erdgeschosszone	 nicht	 negativ	 beeinflus-
sen, sind einige Grundregeln zu beachten.
Vordächer, Markisen und Verdunklungsanla-
gen (Schlagläden, Rollläden, Jalousien) sollten 
architektonisch in die Fassade eingebunden 
werden und markante Gestaltelemente der Fas-
sade nicht überdecken.
Markisen und Vordächer sind in ihrer Breite 
der Schaufenstergliederung zu entsprechen 

und farblich auf die Fassade abzustimmen. Un-
günstig wirken über die gesamte Fassadenlän-
ge angebrachte Vordächer bzw. Markisen, die 
dadurch als Trennwirkung zwischen dem Erd-
geschoss und den Obergeschossen fungieren.

Filigrane Konstruktionen aus Stahl / Aluminium 
und Glas, dezent farbene Stoffmarkisen sind zu 
bevorzugen. Eine seitliche Schließung der Mar-
kise und feststehende Markisen sind zu ver-
meiden. Im eingefahrenen Zustand sollten sie 
möglichst unauffällig sein. Wohltuend ist die 
Verwendung desselben Stoffes bei Markisen 
und sonstigen Elementen der Außengastrono-
mie (z. B. Sonnenschirmen).
Eine	 grelle	 Farbgebung	und	 glänzende	Oberflä-
chen sind unerwünscht. 

 

 

Abbildung 81:  Vordächer und Markisen sollten nicht zu weit  
auskragen,	ihre	Ansichtsfläche	ist	gering	zu	halten

Abbildung 83:  Trennung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss

Abbildung 82:  Markisen berücksichtigen die Fassadengliederung
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Abbildung 84: Markisen berücksichtigen die Fassadengliederung

Abbildung 85: Trennwirkung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss

✓

✘

• Markisen und Vordächer möglichst  
dezent gestalten

• Anpassung der Markisen und Vordä-
cher an die Fensteröffnungen

• Einsatz	dezenter	Materialien	und	filigra-
ner (freitragender) Konstruktionen

• keine oder deutlich untergeordnete  
Werbung

Markisen und Vordächer sollten nicht mehr als 
1,5m auskragen. Ein Abstand der Markisen und 
Vordächer zu den seitlich angrenzenden Gebäu-
den ist wünschenswert.
Kragdächer, insbesondere in Kombination mit einer 
Werbeanlage, nehmen meist die gesamte Haus-
breite	ein	und	haben	z.T.	eine	Ansichtsfläche	von	
0,6 - 0,8m. Als an sich untergeordnete Architek-
turelemente dominieren sie dadurch die Fassade 
und trennen das Erdgeschoss optisch vom Ober-
geschoss. Um ihre Dominanz im Erscheinungsbild 
der Fassade zurückzunehmen, sind sie in ihren 
Ansichtsflächen	auf	ein	Mindestmaß	zu	reduzieren.
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WERBEANLAGEN

Die üblichen Werbeanlagen wie an der Fassade 
angebrachte Werbeträger (z. B. Schriftzug), Aus-
leger und Aufschriften auf Schaufenster prägen 
entscheidend das Erscheinungsbild der Fassade 
und sind wichtiger Bestandteil der Außendar-
stellung der Firmen. Eine attraktive Gestaltung 
und harmonische Einfügung in die Gebäude-
fassade ist wichtig, da überdimensionierte und 
unsensible Werbeanlagen (grelles Licht oder 
Blinklicht)	einen	äußerst	negativen	Einfluss	auf	
das Erscheinungsbild eines einzelnen Gebäu-
des oder auch ganzer Straßen- und Platzräume 
ausüben können. Zudem kann bei einer Häu-
fung von Werbung die Aufnahmefähigkeit der 
Passanten ins Gegenteil gekehrt werden.

Abbildung 86:  Um ein stimmiges Gesamterscheinungsbild zu errei-
chen, sollen sich Werbeanlagen in die vorhandene 
Fassadengliederung einfügen

✓
✘

Abbildung 87:  durch Werbung überfrachtete Schaufenster bewirken 
negatives Erscheinungsbild

Ziel muss es sein, Werbeanlagen einerseits gut 
lesbar zu gestalten, andererseits aber durch 
eine harmonische Integration in die Fassaden-
gestaltung hinsichtlich Form, Größe, Gliede-
rung, Material, Farbe und Anbringungsart das 
Erscheinungsbild des Gebäudes und der Umge-
bung nicht zu beeinträchtigen. Werbeanlagen 
gleich welcher Art dürfen die architektonische 
Gliederung baulicher Anlagen bzw. die einheitli-
che Gestaltung nicht stören. Hierfür sind insbe-
sondere folgende Anforderungen zu beachten:

✘ ➤  Werbeanlagen sollten nur an der Gebäude-
fassade angebracht werden, an denen sich 
Schaufenster	befinden

➤  Werbeanlagen dürfen nicht von einer Gebäu-
defassade auf die Fassaden benachbarter 
Gebäude übergreifen

➤  für jedes ausgeübte Gewerbe innerhalb ei-
nes Gebäudes sind höchstens zwei Werbe-
anlagen auf der Fassadenseite (Schaufens-
terseite) anzubringen

➤  mehrere Werbeanlagen an einem Gebäude 
sind aufeinander abzustimmen

➤  der Abstand zwischen Werbeanlagen und 
den entsprechenden Gliederungselementen 
(Gesimse, Faschen, Lisenen) sollte mindes-
tens 0,10m betragen

➤  Werbeanlagen sollten mit ihrer Oberkante nur 
bis 0,20m unter der Unterkante der Fenster-
einfassung oder Fenstersohlbank des 1. Ober-
geschosses (Brüstungsoberkante) reichen

➤  keine Verwendung von Werbebannern und 
Werbefahnen

➤  keine Zettel- und Bogenanschläge außerhalb 
der hierfür bestimmten Werbeträger 41
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Es	sollten	flache	Werbeanlagen	bevorzugt	wer-
den und Beschriftungen aus Einzelbuchstaben, 
da sich diese besonders gut in die Fassade ein-
fügen.

Im Umgang mit Beleuchtung und Farbe von 
Werbeanlagen ist darauf zu achten, dass grel-
le	 und	 fluoreszierende	 Farben	 sowie	 flächige	
Leuchtkästen zu vermeiden sind. Das Anstrah-
len der Werbung hat dezent zu erfolgen. Licht-
werbung in Form von Lauf-, Wechsel- und Blink-
lichtern ist zu vermeiden. Die Farbgebung aller 
Werbeanlagen eines Gebäudes muss farblich 
aufeinander und auf die Fassade selbst abge-
stimmt sein.

Hilfreich und zu beachten sind darüber hinaus 
die Erläuterungen zum Thema „Werbeanlagen“ 
der Stadt Herzogenrath. Diese sind auf der 
Homepage der Stadt unter der Rubrik Bürgerin-
formationssystem	 „Werbeanlagen“	 zu	 finden.	
Welcher Antrag zu stellen ist, ist im Kapitel VIII 
„Antragstellung“ beschrieben.

Für die gängigsten Werbeanlagen – Schriftzüge, 
Ausleger und Schaufenstergestaltung – sind im 
Folgenden die wesentlichen Gestaltungsanfor-
derungen zusammenfassend aufgeführt.

Abbildung 88:  zurückhaltender Werbeschriftzug aus Einzelbuchsta-
ben

Abbildung 89:  schlichter Werbeschriftzug wirkt einladend
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Schriftzüge der Gewerbeeinheiten sind wichti-
ge Orientierungshilfen für die Passanten und 
wertvolle Werbung für das Geschäft. Aber auch 
hier gelten die oben aufgeführten Gestaltungs-
regeln zur harmonischen Integration in die Fas-
sadengliederung.

Zudem sollten die Schriftzüge nicht zu domi-
nant erscheinen. Zu bevorzugen sind einzeilige 
Schriftzüge als Einzelbuchstaben, auf trans-
parenten	Grundplatten	oder	flachen	Konstruk-
tionen oder Wandmalerei. Dabei wirken Ein-
zelbuchstaben mit waagerechter Ausrichtung 
oft harmonischer, weil sie sich optimal in die 
Fassade integrieren lassen und keine opti-
sche Trennung zwischen Erdgeschosszone und 
Obergeschossen bewirken.

Die angebrachten Schriftzüge sollten nicht 
mehr als die Hälfte der Fassadenlänge einneh-
men und auf gliedernde Fassadenelemente 
Rücksicht nehmen. Darüber hinaus sollte die 
Farbgestaltung der Werbeanlagen mit der Far-
be der Fassade harmonieren.

Abbildung 92: Schriftzug auf transparenter Grundplatte

Abbildung 90: dezenter Schriftzug aus Einzelbuchstaben macht   
 einen wertigen Eindruck

Abbildung 91: schlichter Schriftzug aus Einzelbuchstaben

Abbildung 93: zurückhaltender Schriftzug wirkt einladend

✓ ✓

✓ ✓
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• pro Laden-/Gewerbeeinheit nur ein 
Schriftzug

• Einzelbuchstaben verwenden  
und in die vorhandene Fassadengliede-
rung integrieren

• Schriftzug nur unterhalb der Brüstungs- 
höhe des ersten Obergeschosses an-
bringen

• Farbe des Schriftzuges sollte mit  
Fassadenfarbe harmonieren
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Abbildung 95:  durch Häufung der Werbung ist das Schaufenster als 
solches nicht mehr erkennbar

Abbildung 96:  Häufung von Werbung führt zur Unübersichtlichkeit

Abbildung 94:  Werbung verdeckt die Fassade und das Gebäude ist 
überfrachtet
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IV.8.2 Ausleger
Auch Ausleger sind in Form, Höhe und Mate-
rial-/Farbwahl zu begrenzen, denn sie prägen 
unmittelbar den Straßenraum und rücken eher 
ins Blickfeld der Passanten. Daher ist zum ei-
nen zur Sicherung des Gesamteindrucks des 
Straßenraumes, aber auch zur Vermeidung von 
Unübersichtlichkeit, gestalterische Zurückhal-
tung geboten. Ausleger sollten sowohl mit der 
Fassade als auch mit eventuell vorhandenen 
Schriftzügen eine Einheit bilden. Eine Ausle-
gerwerbung kann aus verschiedenen Teilen 
bestehen, wenn sie einheitlich gestaltet ist. Auf 
dreidimensionale Körper, wie beispielsweise 
Würfel, Pyramiden etc. sollte verzichtet wer-
den. Ebenso bewirken Leuchtkästen ein unpas-
sendes und unattraktives Erscheinungsbild.

Auf folgende Regelungen sollte bei Gestaltung 
und Anbringung von Auslegern geachtet wer-
den: Damit Ausleger nicht zu dominant wirken 
sollte	 ihre	 Ansichtsfläche	 nur	 rund	 0,6m2 ein-
nehmen. Der Abstand zwischen Fassade und 
Ausleger sollte 0,25m nicht überschreiten.
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Abbildung 97:  Die Kombination aus Auslegerwerbung und an der 
Fassade angebrachter Werbung ist möglich

Abbildung 98:  Auslegerwerbung kann aus verschiedenen Elemen-
ten bestehen, wenn sie einheitlich gestaltet ist

✓

Abbildung 99:  individuell gestaltete Werbeausleger wirken über-
sichtlich und ordnen sich in die Architektur ein

Abbildung 100:  schlichte und einfache Werbeausleger fügen sich 
gut in die Fassadengestaltung ein

✓ ✓
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Abbildung 104: Regelung zur Anbringung von Werbeanlagen

Abbildung 105:  Ausleger sind zu dominant und wirken störend im 
Straßenraum

• zurückhaltende Ausleger verwenden  
(Form, Material, Farbe)

• einheitliche Gestaltung, wenn Ausleger 
aus mehreren Teilen besteht

• Begrenzung der Höhe und Tiefe  
beachten
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✘

Abbildung 103:  individuell gestaltete Werbeausleger wirken über-
sichtlich und ordnen sich in die Architektur ein

Abbildung 102:  Zurückhaltung bei der Anbringung von Auslegern ist 
geboten. Häufung führt zur Überfrachtung

Abbildung 101:  dreidimensionale Ausleger vermeiden _max. 0,65m2	Ansichtsfläche
_ Abstand zwischen Fassade und
   Ausleger max. 0,25m
_ nur unterhalb der Brüstungshöhe   
   des 1. OG anzubringen
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IV.8.3 Schaufenstergestaltung, -beleuchtung 
und -beklebung
Auch bei der Schaufenstergestaltung gilt es, 
bestimmte Gestaltungsregeln zu berücksichti-
gen. Hier können Überfrachtung, großformati-
ge Drucke und grelle Farben ebenfalls schnell 
einen „billigen“ Gesamteindruck vermitteln 
und eher abstoßend auf die Kunden wirken.
Stark beleuchtete Schaufenster, die störend in 
den Straßenraum hineinwirken, sind ebenso zu 
vermeiden wie Lichtwerbung in grellen Farben. 
Eine zurückhaltende Schaufensterbeleuchtung 
ermöglicht ein angenehmes Betrachten und 
Flanieren. Um auch nach Geschäftsschluss in 
den dunkleren Jahreszeiten die Innenstadt er-
lebbar zu gestalten, sollte die Beleuchtung ein-
heitlich bis 22 Uhr in Betrieb bleiben.
 
Des Weiteren sollte auf eine vollständige Be-
klebung des Schaufensters durch Werbung 
verzichtet werden, da das Schaufenster sonst 
als solches nicht mehr erkennbar ist. Daher 
sollte dauerhafte Produkt- und Firmenwerbung 
auf Fensterscheiben nur mit zurückhaltender 
Farbgebung und nur zu einem bestimmten An-
teil der einzelnen Schaufensterscheiben ange-
bracht werden, um ein harmonisches und aus-
geglichenes Verhältnis zwischen Werbung und 
Schaufenster sicherzustellen. Ein Bekleben aus 
Anlass einer zeitlich auf vier Wochen begrenz-
ten Sonderaktion (Sonderverkauf, Jubiläum, 
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eine dezente Beklebung mit zurückhaltender 
Farbgebung geachtet werden.

Abbildung 106: dezente Schaufenstergestaltung wirkt einladend

Werbung in den Fenstern der Obergeschosse 
ist nicht wünschenswert.

 

Abbildung 108:  Beispiel für gelungene Schaufenstergestaltung 
– zurückhaltende Beklebung und Farbgebung, 
keine Überfrachtung. Schaufenster ist als solches 
erlebbar

Abbildung 109: optisch gelungene und schlichte Schaufensterge  
   staltung

✓ ✓

✓ ✓

Abbildung 107: zurückhaltendes Bekleben der Schaufenster   
  bewirkt ansprechendes Erscheinungsbild
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Abbildung 110:   zurückhaltendes Bekleben der Schaufenster bewirkt     
 ein ansprechendes Erscheinungsbild

Abbildung 112:   dezente Farbgebung und Beleuchtung der Schau    
 fenster bewirkt ansprechendes Erscheinungsbild

Abbildung113:  wenig einladende Schaufenstergestaltung durch 
Überladung

Abbildung 111:   Schaufenstergestaltung wirkt durch Überfrachtung  
 abweisend und wenig ansprechend

• keine vollständige Beklebung von  
Schaufenstern

• dezente Farbgebung und Beleuchtung

• zurückhaltende Verwendung während  
Sonderaktionen
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SCHMUCK

Blumenschmuck	an	der	Fassade	findet	 in	Her-
zogenrath kaum noch Verwendung. Nur verein-
zelt	findet	man	noch	an	historischen	Fassaden	
Blumenschmuck	 in	 Form	von	bepflanzten	Blu-
menkästen.
Blumenschmuck und die Begrünung von Fassa-
den können allerdings die Fassade gestalterisch 
aufwerten und einen ästhetisch und klimatisch 
angenehmen Effekt bewirken, gerade im städti-

schen	Bereich,	wo	Grünflächen	oftmals	fehlen.
Fassadenbegrünung kann in unterschiedlicher 
Weise ausgeführt werden. Möglichkeiten bieten 
hierbei Spaliere, hängende Berankungen und 
unselbstständige	Kletterpflanzen	(Rankhilfen	er-
forderlich). Die nachstehenden Beispiele zeigen, 
wie eine Fassade durch Begrünung ein lebendi-
ges und attraktives Erscheinungsbild erhält.
Aus gestalterischen Gründen ist es ratsam, 
dass Rankgerüste in einer zurückhaltenden, 
schlichten Form ausgeführt werden. Hierbei 
können	 profilierte	 Holzstäbe,	 Stahlrohrstäbe	

oder	 Spanndrähte	 Verwendung	 finden.	 Auch	
Rankgerüste aus Seilen sind möglich.
Darüber hinaus sind Fassadenbegrünungen 
auch an Brandwänden zur gestalterischen Auf-
wertung sehr sinnvoll. Generell sind sie aller-
dings dort zu vermeiden, wo historische oder 
ortstypische Fassaden verdeckt werden könnten.

Beratungen	 zur	 Pflanzenauswahl,	 Rankverhal-
ten und Stammbildung können Interessierte in 
Gärtnereifachbetrieben oder von einem Land-
schaftsarchitekten erhalten.

Abbildung 114: Beispiel für gelungene Fassadenbegrünung Abbildung 115: Fassadengrün gibt der Fassade einen lebendigen  
  Eindruck

Abbildung 116:  Beispiel für Fassadenbegrünung mit Rankhilfe;  
 hier: obere Kleikstraße

✓ ✓ ✓
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Abbildung 117: Beispiel für Rankhilfen Abbildung 118: Beispiel für Rankhilfen

Abbildung 119: Fassadenbegrünung an einer Brandwand

• zurückhaltende Rankgerüste verwen-
den

• keine Verdeckung von historisch und  
ortstypisch gestaltenden  
Fassadenelementen durch Begrünung

• Vermeidung	von	Rankpflanzen	unmit-
telbar an Fassaden von Baudenkmälern

• keine Verdeckung von historisch und 
ortstypisch gestalteten Fassadenele-
menten durch Begrünung

✓ ✓

✓
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nellen Architekturformen orientierte und teils 
historisierend wirkte, setzte die Bebauung ab 
Mitte/ Ende der 1950er Jahre zunehmend eige-
ne und sehr kontrastierende Akzente mit u. a. 
zu seiner Zeit als modern bis futuristisch emp-
fundener Fassadenarchitektur.
Typische Beispiele für Fassadenausbildungen 
vor allem bei Wohn-/ Geschäftshäusern und im 
Geschosswohnungsbau dieser Zeit lassen sich 
u. a. wie folgt grob charakterisieren:

➤  klare (schmucklose) Lochfassaden mit ste-
henden und/ oder liegenden Fensterforma-
ten, teilweise mit farblicher oder leichter 
baulicher Akzentuierung der Fenster z. B. 
durch Faschen

➤  horizontale Grundgliederung mit Fenster-
bändern, teils durch vertikale Materialbän-
der aufgelockert

➤  Fassadenmaterial/ -verblendung ab Mitte 
der 1950er Jahre: Außenputze, zunehmend 
aber Kunststeine, Fliesen, Metalle, Kunst-
werkstoffe sowie Sichtbeton bzw. Sichtbe-
ton- oder Waschbeton-Fertigelemente

Abbildung 120:  Straßenzug der „zwei Gesichter“ – deutlicher Kont-
rast der Bauepochen in der Dammstraße:  
Vorkriegs- und Nachkriegsbauten in direkter Nach-
barschaft

Abbildung 121:  Straßenzug der „zwei Gesichter“ – deutlicher Kont-
rast der Bauepochen in der Dammstraße:  
Vorkriegs- und Nachkriegsbauten in direkter Nach-
barschaft

Abbildung 122:  Wohn-/ Geschäftshaus in der Apolloniastraße mit 
horizontaler Fassadengliederung

V BEBAUUNG DER 1950ER – 1970ER JAHRE

Das heutige Herzogenrather Stadtbild ist, wie in 
vielen anderen deutschen Städten auch, stark 
geprägt durch den kriegsbedingten Wiederauf-
bau bis in die 1970er Jahre hinein. Aus diesem 
Grund dominiert in deutschen Innenstädten oft 
Nachkriegsarchitektur der 1950er bis 1970er 
Jahre das heutige Erscheinungsbild.

Während der Wiederaufbau sich bis Mitte der 
1950er Jahre oft noch oder wieder an traditio-
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muss daher festgehalten werden, dass die 
Gestaltungsleitlinien, wie in den vorangegan-
genen Kapiteln beschrieben, vor allem auf 
die (Fassaden-)Architektur spätestens ab den 
1950er bis Ende der 1970er Jahre nicht einfach 
geradewegs übertragbar sind.
Fassaden mit horizontal durchgehenden Fens-
terbändern z. B. können und sollen auch nicht 
ohne weiteres in eine horizontal geglieder-
te Lochfassadenarchitektur umgewandelt 
werden. Dies widerspräche auch sämtlichen 
Grundprinzipien von Architektur und (bauhis-
torischer)	 Stadtbildpflege.	 Das	 bautypische	
Erscheinungsbild einer Fassade wird wesent-
lich von der Anordnung und Proportion der 
Fassadenelemente z. B. wie Fenster und Türen 
geprägt – dies gilt auch für die Nachkriegsar-
chitektur mit ihren eigenen Gliederungsprinzi-
pien. Bei einer Fassadensanierung sollte dies 
berücksichtigt werden und die ursprüngliche 
Grundgliederung erhalten bleiben.
Dabei spricht bei einer energetischen Sanierung 
nichts dagegen, abgängige und grundsätzlich 
abweisende Materialien gegen neue nachhalti-
ge Werkstoffe, die umfeldverträglicher im Sin-
ne eines wertigeren Straßen-/ Gesamterschei-
nungsbildes sind, zu ersetzen. So können z. B. 
Metallfensterrahmen durch hochwertige Kunst-
stofffensterrahmen oder Verblendungen aus 
Kunstwerkstoffen durch mineralische Wärme-

dämmverbundsysteme (WDVS) ersetzt werden.
Bei	der	Wahl	der	Oberflächenmaterialität	bzw.	
Farbgebung sind die Empfehlungen der Mate-
rialien und Farbgestaltung zu berücksichtigen 
(vgl. IV.5).

• die Bebauung der 1950er – 1970er 
Jahre wird durch ihre eigene und im 
Vergleich zu den übrigen Bauepochen 
kontrastreiche Fassadenarchitektur 
bestimmt

• ursprüngliche architektonische Grund-
prinzipien dieser Bauepoche sind zu 
erhalten

• bei Sanierung ist dennoch auf ein um-
feldverträgliches Erscheinungsbild zu 
achten

Nach inzwischen 40 – 65 Jahren besteht nun in 
der Regel für die ohnehin eher minderwertige 
Gesamtbausubstanz der Nachkriegsbauten 
(u.a. fehlende Wärmedämmung, zahlreiche 
Schadstoffe, unzeitgemäße Hausinstallationen) 
Sanierungsbedarf. Vor allem öffentliche Ver-
waltungs-/ Wohn- und Schulgebäude sind des-
wegen in der jüngeren Vergangenheit entweder 
kostenintensiv saniert oder nicht selten auch 
abgerissen worden.
Aufgrund der Tatsache, dass die Gebäude der 
1950er bis 1970er Jahre nicht selten einen er-
heblichen bzw. sogar deutlich höheren Anteil 
der innerstädtischen Bebauung darstellen als 
die Gebäude der Vorkriegszeit, lässt sich ein 
erheblicher Bedarf für die nächsten Jahre auch 
für private Eigentümer in punkto architektur- 
und stadtbildgerechter Fassadensanierung er-
ahnen. Neben dem substanziellen Aspekt der 
Gebäude, die nach nun ca. 40 – 65 Jahren z. B. 
in energetischer Hinsicht in keiner Weise dem 
heutigen Standard entsprechen, sind viele Fas-
saden, rein optisch gesehen, inzwischen stark 
abgängig und bieten einen insgesamt herunter-
gekommenen Gesamteindruck.
Und wie die grobe Charakterisierung im oberen 
Abschnitt aufzeigte, hat die Nachkriegsarchi-
tektur sich vielfach losgelöst von vielen bis da-
hin geltenden Regeln der Architektur und weist 
somit deutliche Unterschiede zu den Baustilen 
bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts auf. 53
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VI GESTALTUNG VON ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN FREIFLÄCHEN

Neben den öffentlichen Straßen- und Platz-
räumen prägen auch die unmittelbar angren-
zenden privaten Flächen das Erscheinungsbild 
der Innenstadt. Sie bilden damit zusammen mit 
dem öffentlichen Raum ein Gestaltungsensem-
ble, so dass es sinnvoll ist, mit Hilfe von Gestal-
tungsgrundsätzen eine optische Einheit anzu-
streben bzw. größere Brüche zu vermeiden.
Allgemein gilt: Ist eine befestigte Fläche auf-
grund ihrer Nutzung nicht erforderlich, sollte 
auf eine Versiegelung verzichtet werden. Zum 
einen wird damit eine Regenwasserversicke-
rung gewährleistet; zum anderen wirkt sich 
dies	 positiv	 auf	 Stadtklima	 und	 Empfindung	
bzw.	Wohlbefinden	der	Bewohnerschaft	aus.
Ist eine Versiegelung der privaten Flächen mit 
Anschluss an den öffentlichen Raum (z. B. Hof-
einfahrten) notwendig, so ist bei der Materi-
alwahl auf Ortbeton, Asphalt oder Beläge auf 
Teer- und Bitumenbasis zu verzichten. Vielmehr 
sollten	 kleinformatige	 Natursteinpflaster	 oder	
optisch	 ähnliche	 Betonsteinpflaster	 zum	 Ein-
satz kommen.

VI.2 GRÜNANLAGEN

Lebendiges Grün macht eine Stadt lebenswert. 
Bäume, Hecken, Sträucher entlang der Straßen 
und Grünanalagen (z. B. Parks, Naherholungs-
gebiete)	 sind	 für	 das	 Wohlbefinden	 von	 Bür-
gern und Besuchern wesentlich.
Park- und Grünanlagen werden für Sport, Spa-
ziergänge, Entspannung, Ruhe und Erholung in 
der Natur aufgesucht und genutzt. Es gilt die 
Naherholungsgebiete zu vernetzen und dies 
auch im urbanen Raum ablesbar zu machen: 
Hierzu eignen sich Leitbäume, Baumreihen, Al-
leen	oder	wiederkehrende	Bepflanzungen.
Darüber hinaus erfüllt das Stadtgrün eine wich-
tige Aufgabe, indem es das Stadtklima verbes-
sert,	Schadstoffe	filtert,	Staub	bindet,	die	Luft	
abkühlt	und	Sauerstoff	produziert.	Grünflächen	
in	der	Stadt	stellen	zudem	der	Tier-	und	Pflan-
zenwelt Lebensraum zur Verfügung. Der Einsatz 
heimischer	Pflanzen,	Hecken	und	Sträucher	hat	
vor allem für die heimische Tierwelt einen ho-
hen ökologischen Nutzen und ist daher zu be-
vorzugen.
Die genannten Überlegungen gelten im öffentli-
chen wie auch privatem Freiraum.

Abbildung 123: auch Warenauslagen können Visitenkarte eines   
  Geschäftes sein

VI.3 SONDERNUTZUNGEN

Außengastronomie und Warenauslagen sind 
heute wesentlicher Bestandteil einer leben-
digen Innenstadt. Sie greifen optisch stark in 
den öffentlichen Raum und gelten als erster 
Blickfang. Dadurch wird deutlich, dass erhöhte 
Ansprüche an Gestaltung, Materialität und Aus-
führung gestellt werden müssen.
Oftmals ist der öffentliche Raum durch Drei-
ecksständer, Warenausleger und Freisitze so 
zugestellt, dass Laufbereiche und Erschei-
nungsbild stark beeinträchtigt sind.

VI.1  GEBÄUDEVORZONEN UND  
EINFAHRTEN

✓
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VI.3.1 Außengastronomie/ Mobiliar
Bestuhlung
Außengastronomie ist ein essentieller Be-
standteil von Innenstädten geworden und trägt 
besonders in den wärmeren Jahreszeiten zur 
Belebung bei. Alle Elemente des jeweiligen 
Außenmobiliars (z. B. Stühle, Tische, Sonnen-
schirme) prägen entscheidend das Erschei-
nungsbild von Straßen und Plätzen und sind 
daher einheitlich zu gestalten. Eine zurückhal-
tende Wirkung in Material und Farbgestaltung, 
die sich harmonisch in die Umgebung und die 
Bestuhlung der Nachbarbetriebe einfügt ist 
wünschenswert.
Die Möbel sind so zu gestalten und anzuordnen, 
dass die dahinterliegende Fassade noch wahr-
genommen werden kann und durchscheint.
 
Für ein besseres Erscheinungsbild sollte das 
Außenmobiliar aus qualitätvollen, natürlich 
anmutenden Materialien wie beispielsweise 
Rattan oder Weide, Flechtwerk aus Kunststoff 
in Natur- und Rattanoptik, Kombinationen aus 
Metall,	 Holz,	 Natur-	 oder	 Kunststoffgeflecht	
und Kunststoffdesign bestehen. Mobiliar aus 
gepresstem Kunststoff und Biertischgarnituren 
sind zu vermeiden.

V
I G

ES
TA

LT
U

N
G

 V
O

N
 Ö

FF
EN

TL
IC

H
EN

 U
N

D
 P

R
IV

AT
EN

 F
R

EI
FL

ÄC
H

EN

Abbildung 126:  einheitliches, zurückhaltendes Gestaltungskonzept 
wirkt einladend und wertig

Abbildung 125:  auf ein qualitätsvolles Mobiliar ist zu achten

✓

✓

Daher sind gerade auch bei diesen „Sondernut-
zungen“ gestalterische Rahmenbedingungen 
entscheidend, um ein attraktives und harmo-
nisches Gesamterscheinungsbild auf Straßen- 
und	Platzflächen	zu	erhalten.
Über die Nutzung des öffentlichen Raumes in-
formiert die Stadt auf ihrer Homepage unter der 
Rubrik Bürgerinformationssystem „öffentliche 
Flächen (Inanspruchnahme)“. Welcher Antrag 
zu stellen ist, ist im Kapitel VIII „Antrag stellung“ 
beschrieben.

✓

Abbildung 124:  attraktiv anmutendes Beispiel für Außengastrono-
mie 57
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Abbildung 128: Bestuhlungsbeispiel aus Holz

Abbildung 129: Bestuhlungsbeispiel aus RattanAbbildung 127: Bestuhlung in Holz-Metall-Kombination

✓ ✓

✓

✘

✘

Abbildung 130:  Außenmobiliar sollte ansprechend sein und 
einladend wirken; Auf Mobiliar aus gepresstem 
Kunststoff sollte verzichtet werden

Abbildung 131:  abweisendes Erscheinungsbild durch minderwerti-
ges Mobiliar58
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✓ ✓

Schirme
Bei der Wahl von Sonnenschirmen ist es rat-
sam, auf einfarbige, zurückhaltende (helle) und 
neutrale Farbtöne, vorzugsweise mit Textilbe-
zug, zurückzugreifen. Empfehlenswert für den 
Textilbezug sind die Farben natur, beige, sand 
und creme. Neben der Farb- und Materialwahl 

bestimmt auch die Form das Erscheinungsbild. 
Wohltuend wirken rechteckige oder quadrati-
sche Ausführungen, da sie eine klare räumliche 
Abgrenzung erzeugen und einen geordneten 
Gesamteindruck erwecken. Das Gestell sollte 
möglichst aus naturholzfarbenen oder anthra-
zitfarbenen Materialien sein.

Abbildung 135:  einheitliche Gestaltung gibt optischen Halt im  
Straßenraum

Abbildung 134:  stimmiges Gesamtkonzept des Mobiliars

Abbildung 132:  Schirme in natürlichen Farben sind zu bevorzugen Abbildung 133:  dezente, zurückhaltende Farbgestaltung wirkt einla-
dend

✓

✓
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Abbildung 136:  unterschiedliche Farben und Werbung wirken unruhig

Abbildung 138:   Beispiel für einfache, aber ansprechende  
	Pflanzkübel

✘

Um den einheitlichen Gesamteindruck zu wah-
ren, sind die Schirme möglichst werbefrei zu 
halten. Falls Eigenwerbung auf den Schirmen 
zu sehen sein soll, ist diese zurückhaltend auf 
dem Volant zu gestalten. Allgemein ist auf eine 
einheitliche Gestaltung pro Gastronomiebe-
trieb zu achten. Ein Blick auf die Nachbarbetrie-
be ist ebenfalls ratsam, um ein harmonisches 
Straßenbild zu erzeugen.

✓

✘

Windschutz / Einfriedungen / Pflanzkübel
Aus gestalterischer Sicht ist ein Verzicht auf 
Einfriedungen wünschenswert. Sie versperren 
oftmals den Straßenraum und stören damit 
vorhandene Sichtachsen. Punktuell markieren-
de Einzelobjekte sind dagegen vorstellbar (z. B. 
Pflanzcontainer,	Pflanzgefäße	mit	Stauden),	so	
dass keine durchgängige Barriere entsteht.

Abbildung 137:  falls Windschutz erforderlich, auf dezente  
Gestaltung achten

Abbildung 139: Barrierewirkung durch Windschutz Abbildung 140:  Beispiel für einfache, aber dennoch optisch einla-
dende Konstruktion aus Holz 

✓

✓

Bei	Pflanzcontainern	ist	ebenfalls	auf	eine	qua-
litätvolle, ansprechende Ausführung aus Kera-
mik, Holz, Metall oder gestaltetem Kunststein 
zu achten. Um einen gelungenen Gesamtein-
druck	zu	gewährleisten,	sollten	die	Pflanzkübel	
pro Gastronomiebetrieb einheitlich gestaltet 
sein.
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Abbildung 141:  minderwertige, uneinheitliche Ausführungen wirken 
nicht einladend

Die Verwendung von sog. Dreiecksständern 
und	Kundenstoppern	hat	ebenfalls	Einfluss	auf	
den Straßenraum. Oftmals „blockieren“ sie die 
Laufwege und stellen für den Fußgänger eine 
Barriere da. Falls nicht auf ihre Verwendung 
verzichtet werden kann, ist ihre Ausführung 
möglichst dezent und zurückhaltend zu halten.
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✓

✘

• zurückhaltende Material- und Farbwahl

• vorzugsweise natürlich anmutende  
Materialien (Holz, Rattan)

• auf eine qualitätvolle Ausführung ach-
ten

• einheitliche Gestaltung bewirkt  
gelungenen Gesamteindruck

Abbildung 142:  auf zurückhaltende, optisch ansprechende  
Ausführung achten

Abbildung 143:  dezente und schlichte Ausführung wirkt hochwertig
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VI. 3.2.1 Warenaufsteller und Warenpräsentation
Warenauslagen vor Geschäften in der Fußgän-
gerzone erhöhen den Reiz des Bummelns und 
Flanierens, regen zum Kauf an und steigern die 
Attraktivität der Innenstadt. Dennoch darf dies 
die Nutzung des öffentlichen Raumes nicht do-
minieren	und	gestalterisch	negativ	beeinflussen	
sowie andere, nicht kommerzielle Nutzungen in 
den Hintergrund drängen. Wichtige Sicht- und 

Wegebeziehungen sollten freigehalten werden. 
Insbesondere dürfen Rettungswege und Lie-
ferzonen nicht beeinträchtigt werden. Deshalb 
ist die Belegung des Straßenraumes durch Au-
ßenverkauf nur im begrenzten Umfang möglich, 
so dass eine „Überfrachtung“ des öffentlichen 
Raumes verhindert wird. Unter Berücksichti-
gung einiger Grundsätze kann der Straßenraum 
für den Passanten attraktiv und angenehm ge-
staltet werden:

Abbildung 144:   Warenauslagen einreihig anordnen, um Slalomlauf    
 der Passanten zu vermeiden

Abbildung 145:   Kundenstopper versperren den Weg und  
 beeinträchtigen den Gesamteindruck

✓ ✘

Abbildung 147:  Warenpräsentation als Barriere für den Fußgänger: 
  Bahnhofstraße

Abbildung 146:  Warenpräsentation als Barriere für den Fußgänger: 
Bahnhofstraße

✘

✘
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➤  Flächenbelegung im Straßenraum auf 1qm 
Gehweg je Meter Ladenfront reduzieren

➤  einreihige Anordnung unmittelbar vor der 
Gebäudefassade

➤  Auslagen sollten in ihrer Länge 75% der Fas-
sadenfront nicht überschreiten

➤		die	Präsentationsfläche	kann	eine	Tiefe	von	
1,00m bis 2,00m ab Gebäudekante einneh-
men

➤  durchgehende Wege mit mind. 2,00m Lauf-
breite sollen erhalten bleiben

➤  die Höhe der Warenauslagen sollte 1,40m 
nicht überschreiten

Abbildung 149:   wertig anmutende Warenpräsentationen erhöhen    
 den Reiz des Bummelns

Abbildung 151:   optisch ansprechende Warenpräsentationen laden    
 zum Kauf ein

Abbildung 152:   unterschiedliche Warenpräsentationen wirken    
 nicht einladend; Häufung führt zu Versperrung des   
 Gehweges

✓

✓ ✘

Abbildung 150:   Kundenstopper versperren den Weg und beein-  
 trächtigen den Gesamteindruck

Abbildung 148:  Kundenstopper versperren den Weg und wirken 
unübersichtlich
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Abbildung 153:  Beispiel für Kundenstopper in dezenter Ausführung

✓

Ziel ist es, die Warenauslagen auf das städte-
bauliche Gesamtbild abzustimmen. Dazu ge-
hört auch, dass die Waren in einer ansprechen-
den Art den Kunden präsentiert werden.
Um einen attraktiven Straßeneindruck zu er-
zeugen, sollten die verwendeten „Möbel“ zur 
Warenpräsentation aufeinander abgestimmt 
sein, so dass je Ladeneinheit ein einheitliches 
Präsentationssystem zu verwenden ist. Um ei-
nen optischen Halt im Straßenverlauf zu errei-
chen, hilft ebenfalls ein Blick auf die Warenprä-
sentation	 der	 Nachbargebäude.	 Es	 empfiehlt	
sich auch hier die Verwendung hochwertiger 
Materialien in zurückhaltendender Farbgebung 
(z. B. Metall, Holz, Glas).

Abbildung 154:  einheitliches Design wirkt ansprechend Abbildung	155:		einheitliche	und	qualitätvolle	Pflanzkübel	wirken	
einladend

✓

Auf Witterungsschutz aus separaten Elementen 
wie z. B. Sonnenschirme und improvisierte, min-
derwertige Ausstellungssysteme ist zu verzichten.

Dreiecksständer / Kundenstopper sollten auf 
ein Minimum reduziert werden, da diese das 
Straßenbild verunstalten, den Laufbereich zu-
sätzlich einengen und oftmals richtige „Stol-
perfallen“ sind. 

✓
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VI. 3.2.2 Pflanzkübel und Einfriedungen
Auch	bei	der	Auswahl	von	Pflanzkübeln	ist	we-
niger mehr. Auf eine zurückhaltende, optisch 
ansprechende	Auswahl	der	Pflanzgefäße	ist	zu	
achten. Eine qualitätvolle Ausführung aus bei-
spielsweise Keramik, Holz, Metall oder gestal-
tetem Kunststein ist zu bevorzugen. Wichtig ist 
die einheitliche Gestaltung pro Ladeneinheit, 
damit ein stimmiges Gesamtbild hervorgeru-
fen wird und ein einladender Charakter erzeugt 
wird.	 Pflanzkübel	 können	 Eingänge	 betonen	
bzw. Geschäftsauslagen gliedern. Bei der Auf-
stellung vor den Eingängen ist darauf zu ach-
ten, dass der Abstand zueinander ausreichend 
dimensioniert ist, so dass auch Kinderwagen 
und Rollstühle passieren können und ein aus-
reichender Rettungsweg eingehalten wird.
Auf Einfriedungen und Abtrennungen sollte 
verzichtet werden, da sie den Straßenraum zer-
gliedern und  optisch störend wirken.

• kein Slalomlauf, einreihige Anordnung 
der	Präsentationsfläche	vor	der	Gebäu-
defassade

• Verzicht auf Kundenstopper

• hochwertige, qualitätvolle  
Präsentationsmöbel
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Abbildung	156:	einheitliche	Pflanzkübel	pro	Betrieb	verwenden
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VII.1  BEBAUUNGSPLÄNE DER  
INNENSTADT

Die rechtswirksamen Bebauungspläne mit ih-
ren textlichen und zeichnerischen Festsetzun-
gen bilden verbindliche Regelungen, die es bei 
Bauvorhaben oder Änderungen einzuhalten 
gilt. Im Bereich der Innenstadt sind das folgen-
de Bebauungspläne (vgl. Abb. 159):

Bebauungsplan I / 8 „Frantzen“: Das Plange-
biet des Bebauungsplans I / 8 „Frantzen“ um-

fasst ein etwa 1.900 qm großes Gebiet der Stadt 
Herzogenrath. Begrenzt wird das Plangebiet 
durch die Afdener Straße, die Straße An der 
Wurm	 und	 dem	 unterirdisch	 fließenden	 Broi-
cher Bach. Der Bebauungsplan enthält neben 
Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung 
detaillierte Festsetzungen zur Baugestalt in 
Form von Geschossfestsetzungen, Trauf- und 
Firsthöhen.

Bebauungsplan I / 9 „Am Schürhof“: Der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes I / 9 „Am 
Schürhof“ umfasst ein ca. 2 ha großes Gebiet 
am Rande der Herzogenrather Altstadt östlich 
der Burg Rode und westlich des Bahndammes. 
Die Fläche des Geltungsbereiches wird im Wes-
ten und Norden durch die Ost- bzw. Südseite 
der Kleikstraße, zwischen der Straße Am Schür-
hof und der Kreuzung Kleikstraße mit den Bahn-
anlagen begrenzt. Im Osten bildet die Westsei-
te, der Fuß des Bahndamms, und im Süden die 
Nordseite der Straße Am Schürhof die räumli-
che Grenze. Neben Festsetzungen zur Art der 
baulichen Nutzung enthält der Bebauungsplan 
zusätzliche Festsetzungen zur Geschossigkeit, 
Trauf- und Firsthöhen. Darüber hinaus existiert 
eine Gestaltungssatzung zum Bebauungsplan I 
/ 9 „Am Schürhof“, da die direkte Lage an der 
denkmalgeschützten Stadtmauer einen beson-
ders hohen Qualitätsanspruch an jede angren-
zende Bebauung erfordert.
Bebauungsplan I / 39 a „Bahnhofsbereich“: 
Die Abgrenzung des Plangebietes für den Be-
bauungsplan I / 39 a „Bahnhofsbereich“ er-
folgt im Norden durch den Kreuzungspunkt 
zwischen Bahngelände und Bicherouxstraße, 
im Osten durch die Bicherouxstraße, im Süden 
durch die rückwärtigen Parzellen der Kleikstra-
ße sowie die südliche Grenze der Parzelle 183 in 
der Bahnhofstraße, im Westen durch die Gren-
ze zwischen dem von der Stadt erworbenen 

VII RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Abbildung 157: Übersicht der Bebauungspläne (Stand 2009) Quelle: Stadt Herzogenrath, 2016
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Verkehrsflächen	 und	 Gelände	 der	 Deutschen	
Bundesbahn. Der Bebauungsplan I 39 a wurde 
als Satzung beschlossen, mit der Zielsetzung, 
dass das als Kerngebiet festgesetzte Areal zwi-
schen der Kleikstraße, der Bicherouxstraße und 
dem Bahnhofsgelände dem Bedarf zur Erweite-
rung der Angebote des Einzelhandels gerecht 
wird. Eine Ergänzung des Angebotes im Einzel-
handel soll die wohnortnahe Versorgung der 
Bevölkerung auf Dauer sicherstellen.
Bebauungsplan I / 100 „Geschäftsbereiche Her-
zogenrath“: Der Planbereich umfasst den in der 
Gemarkung Herzogenrath liegenden zentralen 
Versorgungsbereich der Innenstadt Herzogen-
raths sowie weite Teile der im wirksamen Flä-
chennutzungsplan dargestellten gemischten 
Bauflächen	 der	 Geschäftsbereiche	 des	 Stadt-
teils Herzogenrath. Die Stadt Herzogenrath ver-
folgt mit dieser Bebauungsplanung neben dem 
Ausschluss von sog. Vergnügungsstätten im In-
nenstadtbereich folgende Zielsetzung:

➤  den Standort von Einzelhandel und Dienst-
leistung, die die Funktionserfüllung der In-
nenstadt leisten, zu sichern und aufzuwerten

➤  die Funktion der Innenstadt Herzogenrath 
als zentralen Versorgungsbereich zu sichern

➤  die Ansprüche der Bewohner und Besucher 
an die Attraktivität der Geschäftsbereiche 
Herzogenrath zu erfüllen

➤  die Nutzungsvielfalt der Geschäftsbereiche 
Herzogenrath zu erhalten und dabei ge-
genseitigen Beeinträchtigungen der unter-
schiedlichen Nutzungen entgegenzuwirken

➤  die Geschäftsbereiche Herzogenrath als 
Wohnstandorte zu sichern

VII.2 GESTALTUNGSSATZUNG

Für einen Teilbereich der Innenstadt wurde eine 
Gestaltungssatzung erarbeitet, die gem. § 89 
Abs. 1 BauO NRW die wesentlichen in diesem 
Handbuch erarbeiteten Gestaltungsgrundsätze 
verbindlich regelt.

• sowohl Bebauungspläne als auch die 
Gestaltungssatzung beinhalten ver-
bindliche Regelungen

• bei baulichen Änderungen,  
Erweiterungen, Nutzungsänderungen 
ist ein Bauantrag erforderlich
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VII.3  STADTUMBAUGEBIET  
INNENSTADT

Abbildung 158: Abgrenzung des Stadtumbaugebietes 
 Quelle: Stadt Herzogenrath, 2016

Im Zuge der Erstellung des Integrierten Hand-
lungskonzeptes „Herzogenrath-Mitte“ hat 
der Stadtrat die in Abbildung 158 dargestellte 
räumliche Abgrenzung als Stadtumbaugebiet 
gemäß § 171b BauGB beschlossen. Als Grund-
lage des Beschlusses dient ein von der Gemein-
de aufzustellendes städtebauliches Entwick-
lungskonzept, in dem die Zielsetzungen und 
Maßnahmen im Stadtumbaugebiet schriftlich 
darzustellen sind. Diese Zielsetzungen implizie-
ren städtebauliche Planungen zur nachhaltigen 
Belebung der Herzogenrather Innenstadt, was 
mit Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung 
und Stärkung als Einzelhandels-, Arbeits- und 
Wohnstandort einhergeht.

Die in Abbildung 158 dargestellte räumliche 
Abgrenzung des Integrierten Handlungskon-
zeptes umfasst den Innenstadtbereich von 
Herzogenrath sowie die nördlich angrenzenden 
Eisenbahngleise und die gewerblich geprägten 
Flächen der Firmen Saint-Gobain, Schmetz und 
ehemals Vetrotex, die bereits Gegenstand der 
Rahmenplanung „Herzogenrath Mitte – Nördli-
che Innenstadt“ von Januar 2014 waren.
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1. Antragstellung Werbeanlagen

Folgende Werbeanlagen sind genehmigungsfrei:
➤  Werbeanlagen bis zu einer Größe von 1qm
➤  Werbeanlagen an der Stätte der Leistung in 

durch Bebauungsplan festgesetzten Gewer-
be-, Industrie und vergleichbaren Sonderge-
bieten

➤  auf Grundlage des zurzeit geltenden Büro-
kratiegesetzes Änderung oder Errichtung 
von Werbeanlagen an der Stätte der Leis-
tung, wenn das Gewerbe-, Industrie- oder 
vergleichbare Sondergebiet nicht durch Be-
bauungsplan festgesetzt ist

Die Genehmigungsfreiheit gilt jedoch nicht im 
Bereich der Gestaltungssatzung.

Darüber hinaus sind Genehmigungen erforderlich.

Der Antrag für Werbeanlagen und die erfor-
derlichen Unterlagen sind bei der Bauaufsicht 
einzureichen. Die anfallenden Bearbeitungsge-
bühren richten sich nach der Allgemeinen Ver-
waltungsgebührenordnung (AVerwGebO NRW).

Den	 Bauantragsvordruck	 finden	 Sie	 auf	 der	
Homepage der Stadt unter der Rubrik Bürgerin-
formationssystem: „Werbeanlagen“.

Bei Gebäuden, die unter Denkmalschutz ste-
hen, ist in jedem Fall die Erlaubnis der Unteren 
Denkmalbehörde einzuholen.

Kontakt: 
Frau Gabriele Reupke
A63 Bauordnungsamt
Raum: 316
E-Mail: gabriele.reupke@herzogenrath.de 
Telefon: 02406/83-348

2. Sondernutzungserlaubnis

Als Sondernutzungen öffentlicher Flächen be-
zeichnet man u. a. das Aufstellen von Verkaufs-
ständen, Informationsständen bzw. von Tischen 
und Sitzgelegenheiten (vgl. VI.3). Hierfür bedarf 
es einer Sondernutzungserlaubnis. Der Antrag 
auf Sondernutzungserlaubnis ist schriftlich bei 
der Stadt Herzogenrath zu stellen. Im Einzelfall 
ist ein Beratungsgespräch erforderlich.

Die durch die Antragstellung anfallenden Ge-
bühren sind von der Besonderheit des Einzel-
falls abhängig.

Kontakt: 
Herr Götz Röhr 
A32 Ordnungsamt
Raum: 19

E-Mail: goetz.roehr@herzogenrath.de 
Telefon: 02406/83-409

VIII ANTRAGSTELLUNG
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Wichtig ist im Zusammenhang mit der Gestal-
tungssatzung, dass die Änderung der äußeren 
Gestaltung der Gebäude im Geltungsbereich 
der	Satzung	genehmigungspflichtig	wird.	Wäh-
rend nämlich grundsätzlich die Änderung der 
äußeren Gestaltung durch 

➤  Anstrich,
➤  Verputz,
➤  Verfugung,
➤  Dacheindeckung,
➤  Einbau oder Austausch von Fenstern und Tü-

ren,
➤  Austausch von Umwehrungen sowie
➤  Bekleidung und Verblendung

gemäß § 65 BauO NRW keiner Baugenehmi-
gung bedarf, gilt diese Genehmigungsfreiheit 
nicht in Gebieten, für die eine örtliche Bauvor-
schrift nach § 86 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 BauO NRW, 
und um eine solche örtliche Bauvorschrift han-
delt es sich bei der Gestaltungssatzung für die 
Herzogenrather Innenstadt, besteht. 

Das bedeutet, dass für die o.g. Maßnahmen je-
weils ein Bauantrag gestellt werden muss. 
Es	empfiehlt	sich	in	jedem	Fall,	vor	Einreichung	
eines Bauantrages die Genehmigungsfähigkeit 
des geplanten Vorhabens bei der Bauaufsichts-
behörde der Stadt Herzogenrath abzustimmen. 
Im Rahmen dieser Vorabstimmung kann auch 

der Antragsumfang und die Frage, ob für den 
Antrag ein vorlageberechtigter Entwurfsverfas-
ser (z. B. Architekt, zugelassener Bauingenieur, 
etc.) unbedingt erforderlich ist oder ob hierauf 
im Einzelfall verzichtet werden kann, bespro-
chen werden. Das Bauantragformular steht auf 
der Homepage der Stadt www.herzogenrath.de 
zum Download bereit. Die Gebühren für die Be-
arbeitung des Bauantrages liegen in der Regel 
deutlich unter 100 Euro. 

Bauen ohne Baugenehmigung 
Wer	 ein	 genehmigungspflichtiges	 Vorhaben	
ohne Genehmigung errichtet, begeht eine Ord-
nungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahn-
det werden kann. Ein nachträgliches Genehmi-
gungsverfahren wird erforderlich (hierfür wird 
in der Regel die 3-fache Genehmigungsgebühr 
erhoben). Wenn sich herausstellt, dass eine 
nachträgliche Genehmigung nicht erteilt wer-
den kann, droht der kostenaufwendige Rück-
bau.

Kontakt: 
Frau Sonja Gärtner und Herr Guido Claßen
A63 Bauordnungsamt
Raum: 322 und 323
E-Mail: sonja.gaertner@herzogenrath.de
 guido.classen@herzogenrath.de
Telefon: 02406/83-347 und 02406/83-342

IX HINWEISE UND ANSPRECHPARTNER
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